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Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 
(§ 39 Abschnitt B TV AL II) 

 
Kollektivverträge und Versicherungsbedingungen 

 
Übersicht 

über den Stand der 
Kollektivverträge 

      Entgeltumw        73. EL (08/13)      
 
Die Kollektivrahmenverträge, Nachträge und sonstigen Vereinbarungen in der 
ab dem 1. Januar 2002 gültigen Fassung sind vom Bundesminister der Finan-
zen nur in dieser Textsammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Kollektivrahmenvertrag Nr. 9428 vom 8./12. November 2002 
 zur Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG  
 
2. Kollektivrahmenvertrag Nr. 9932 vom 8./12. November 2002 
 zur Altersversorgung nach § 10a EStG  
 
3. Nachtrag Nr. 1 zum Kollektivrahmenvertrag Nr. 9932 
 zur Altersversorgung nach § 10a EStG m. W. v. 1. Juli 2003 
 
4. Nachtrag Nr. 1 zum Kollektivrahmenvertrag Nr. 9428 
 zur Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG 
 
5. Nachtrag Nr. 2 zum Kollektivrahmenvertrag Nr. 9428 
 zur Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG 
 
6. Nachtrag Nr. 3 zum Kollektivrahmenvertrag Nr. 9428 
 zur Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG 
 
7. Nachtrag Nr. 4 zum Kollektivrahmenvertrag Nr. 9428 (neu: Nr. 4790094285) 
 zur Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG 
 
8. Nachtrag Nr. 5 zum Kollektivvertrag Nr. 4790094285 (bisher Kollek-

tiv(rahmen)vertrag Nr. 4790094285 – Arbeitgeberfinanzierte Pensionskas-
senversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG (Einkommensteuergesetz) 

 
9. Nachtrag Nr. 6 zum Kollektivrahmenvertrag Nr. 4790094285 – Arbeitnehmer-

finanzierten Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG 
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Als Anlagen aufgenommen sind: 
 
Anlage 1 Versicherungsbedingungen für die Rentenversi-

cherung mit aufgeschobenem Rentenbeginn und 
Kapitalwahlrecht (R2K); Vertragsgrundlage 242-
T17  

 
Anlage 2 Versicherungsbedingungen für die Rentenversi-

cherung mit aufgeschobenem Rentenbeginn, Bei-
tragsschutz in der Aufschubzeit und Kapitalwahl-
recht (R3K); Vertragsgrundlage 244-T17  

 
Anlage 3 Bedingungen für die kollektive Witwen-/Witwer- 

und Waisenrenten-Zusatzversicherung; Vertrags-
grundlage 510-T17 

  
Anlage 4 Bedingungen für die Rentenversicherung mit 

planmäßiger Erhöhung der Beiträge und Leistun-
gen; Vertragsgrundlage 558-T17 

  
Anlage 5 Besondere Bedingungen zum Kollektivvertrag (bei 

unwiderruflichen Bezugsrecht); Vertragsgrundlage 
600 (7)-T17 

 
Anlage 6 Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von 

Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbin-
dungserklärung  

  
Anlage 7 Versicherungsbedingungen für die winGARANT 

rente (Rentenversicherung als Altersvorsorge-
vertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes – AltZertG); Vertrags-
grundlage 225 (2)  

 
Anlage 8 Besondere Bedingungen zur Direktversicherung; 

Vertragsgrundlage 605 
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Anlage 9 Vereinbarung zur Entgeltumwandlung - Pensions-
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Anlage 10 Merkblatt „Hinweise zur betrieblichen Altersversor-

gung“ (Stand 01.2018) 
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Anlage 11 Hinweise für die steuerlichen Regelungen; Pensi-
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Kollektivvertrag 
Nr. 4790094285 

 
Arbeitgeberfinanzierte Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG 

 
 
 
 

zwischen der 
 

Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen 

 
als Versicherungsnehmer 

 
 
 

und der 
 

winsecura 
Pensionskasse AG 
Verwaltung OE 695 

Frankfurter Straße 50 
65170 Wiesbaden 

 
als Versicherer. 

 
 

 
 
Der auf Grund des Tarifvertrages AL II, § 39 Abschnitt B, vereinbarte Kollektiv-
rahmenvertrag erhält – im Einvernehmen mit den obersten Behörden der Stati-
onierungsstreitkräfte als Arbeitgeber – nachstehende Fassung: 
    § 1     
 
      Entgeltumw        73. EL (08/13) 

§ 1 
Personenkreis, Versicherungsnehmer 

 
1. Versichert werden 

a) alle Arbeitnehmer bei Dienststellen, Betrieben und sonstigen Einrich-
tungen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, deren Beschäftigungsverhältnisse unter den 
Gestaltungsbereich des Tarifvertrages vom 16. Dezember 1966  
– TV AL II – fallen, 
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b) alle Arbeitnehmer bei den Dienststellen der internationalen militärischen 
Hauptquartiere in der Bundesrepublik Deutschland, deren Beschäfti-
gungsverhältnisse unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages vom 
7. Dezember 1984 – TV NATO – fallen, 

c) Arbeitnehmer von anderen Arbeitgebern, deren Aufnahme in den Kol-
lektivrahmenvertrag die Vertragspartner vereinbart haben, 

 die das rechnungsmäßige Alter von 60 Jahren bei Versicherungsbeginn 
noch nicht überschritten haben, 

 die einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung haben und 
 deren anrechenbare Beschäftigungszeit im Sinne des TV AL II mindes-

tens 6 Monate beträgt. 
 Als rechnungsmäßiges Alter gilt die Differenz zwischen dem Kalenderjahr 

des Versicherungsbeginns und dem Geburtsjahr. 
 
Versicherungsnehmer aller Versicherungen ist die Bundesrepublik Deutsch-
land. 
 
 
    §§ 1, 2     

§ 2 
Leistungsbeschreibung 

 
1. Die Vertragsparteien vereinbaren Versicherungsschutz im Rahmen einer 

beitragsorientierten Leistungszusage wie folgt: 
Tarif: R2K Rentenversicherung mit aufgeschobenem 

Rentenbeginn – Vertragsgrundlage 242 in der 
jeweils gültigen Fassung 
 
oder wahlweise 
 
R3K Rentenversicherung mit aufgeschobenem 
Rentenbeginn und Beitragsschutz in der Auf-
schubzeit – Vertragsgrundlage 244 in der jeweils 
gültigen Fassung 

  
Rechnungsmäßiges Ein-
trittsalter: 

 
Jahresdifferenz zwischen Beginnjahr und Ge-
burtsjahr 

  
Vereinbarter Rentenzah-
lungsbeginn: 

 
am jeweiligen Monatsersten, der auf die Vollen-
dung des 67. Lebensjahres folgt 

  
Rentenzahlungsweise: monatlich 
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   § 2         
Rentengarantiezeit (gilt 
nur für Tarif R3K): 

 
20 Jahre 

  
Versicherungsleistung: arbeitnehmerfinanziert: die versicherte Rente 

ergibt sich aus dem jeweiligen Beitrag nach Ent-
geltumwandlungsvereinbarung insgesamt be-
grenzt auf den Höchstbeitrag gemäß § 3 Nr. 63 
EStG. 
Jährlich ist zusätzlich ein Beitrag bis max. 
1.800 € möglich, sofern der Versicherte keine 
Direktversicherungszusage nach § 40 b EStG 
a.F. bzw. eine Pensionskassenzusage nach § 3 
Nr. 63 EStG (Altzusage erteilt vor dem 
01.01.2005) in Anspruch nimmt. 
Der Mindestbeitrag beträgt jeweils 300 € jährlich. 

  
Tarifart: FG 100 (Firmengruppe) 
  
Zusatzversicherung (gilt 
nur für Tarif R2K): 

 
kollektive Witwen-/Witwer (60 %) und Waisenren-
ten-Zusatzversicherung (20 %) – Vertragsgrund-
lage 510 in der jeweils gültigen Fassung 

  
Dynamik vor Rentenbe-
ginn: 

 
Optional. Erhöhung des Vorjahresbeitrages im 
selben Verhältnis wie die BBG – Vertragsgrund-
lage 558 in der jeweils gültigen Fassung. Ein 
nachträglicher Einschluss für Verträge mit Versi-
cherungsbeginn vor dem 01.01.2006 ist möglich. 

  
Dynamik in der Anwart-
schaft: 

 
Obligatorisch. Jährlich garantierte Rentensteige-
rung von 1 %. 

  
Überschussverwendung 
vor Rentenbeginn: 

 
für Tarif R2K: Bonusrente ohne Rückgewähr 
für Tarif R3K: Bonusrente mit Rückgewähr 

  
Überschussverwendung 
nach Rentenbeginn: 

 
mit jährlicher Steigerung 

  
Kapitalabfindung: wählbar frühestens 1 Jahr bis spätestens 

3 Monate vor dem vereinbarten Rentenzah-
lungsbeginn 
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2. Neuzugänge (§ 4) und Erhöhungen (außer bei dynamischen Anpassungen) 
werden nach den jeweils für Neuabschlüsse geltenden Tarifen und Rabat-
ten versichert. Es gelten die jeweils aktuellen Annahmerichtlinien und Versi-
cherungsbedingungen des Versicherers. 

 
3. Liegt der tatsächliche Rentenzahlungsbeginn vor dem vereinbarten Renten-

zahlungsbeginn (Abrufoption), erfolgt eine entsprechende Kürzung der ur-
sprünglich vereinbarten Rente nach den anerkannten Regeln der Siche-
rungsmathematik. 

 
 Liegt der tatsächliche Rentenzahlungsbeginn nach dem vereinbarten Ren-

tenzahlungsbeginn, ist eine Verlängerungsoption um jeweils volle Jahre 
vorgesehen. Diese kann frühestens 1 Jahr und bis spätestens 3 Monate vor 
dem ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn ausgeübt werden. 

 
4. Soweit die laut Geschäftsplan vorgesehenen Mindestrenten unterschritten 

werden, behält sich der Versicherer vor, diese Renten bei Rentenbeginn der 
versicherten Person im Rahmen der in § 3 BetrAVG (Betriebsrentengesetz) 
zulässigen Abfindungsgrenzen abzufinden. Der Vertragspartner/Arbeitgeber 
macht sich zum Zeitpunkt des Rentenbeginns der versicherten Person die 
Interessenlage des Versicherers zu Eigen und erkennt die Entscheidung 
des Versicherers als seine eigene an. 

 
5. Soweit in einer evtl. zusätzlich bestehenden Versorgungsordnung nichts 

anderes geregelt ist, werden Beiträge nur für die Zeiten entrichtet, in denen 
der Arbeitnehmer Entgelt bezieht. 

 
6. Arbeitnehmerfinanziert: Der Vertragspartner/Arbeitgeber bestätigt, dass den 

zu versichernden Personen bekannt ist, dass: 
 

• soweit sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt umgewandelt 
wird - bis zur Beitragsbemessungsgrenze keine Sozialversicherungsbei-
träge zu zahlen sind und dass damit auch eine entsprechende Minde-
rung künftiger Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen (z.B. Ren-
ten, Arbeitslosengeld, Krankengeld) verbunden ist. 

• für den Abschluss und den Vertrieb des Versicherungsschutzes Kosten 
anfallen, die gleichmäßig mindestens auf die ersten 5 Vertragsjahre ver-
teilt werden und daher bei einer Kündigung des Versicherungsverhält-
nisses in den ersten Jahren nur ein im Verhältnis zu den eingezahlten 
Beiträgen geringerer Rückkaufswert anfällt. 

 
7. Bereits bestehende Versicherungen werden unverändert fortgeführt. 
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§ 3 
Gesundheitsprüfung 

 
Es ist keine Gesundheitsprüfung erforderlich. 
 
 
    §§ 3-5    

§ 4 
Neuzugang, Risikoprüfung 

 
1. Personen, die die Voraussetzungen für die Beantragung von Versiche-

rungsschutz auf ihr Leben nach § 1 erst nach Abschluss dieses Kollektiv-
vertrages erfüllen (Neuzugänge), werden in den Kollektivvertrag einbezo-
gen. Die Daten der zu versichernden Personen werden dem Versicherer mit 
elektronischer Datenmeldung oder mit Zugangserklärung für das Kollektiv-
geschäft (Anlage), in der jeweils gültigen Fassung, übermittelt. 

 
2. Der Arbeitgeber bestätigt, dass er nur diejenigen Personen zur Versiche-

rung anmeldet, die ihre Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(siehe Anlage: Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Ge-
sundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung) erteilt ha-
ben. Diese Einwilligung wird damit auch Bestandteil des Kollektivvertrages. 
Falls die Beratung der zu versichernden Personen gewünscht wird, erfolgt 
diese durch den Vermittler nach Aufforderung durch den Arbeitgeber. 

 
3. Eine Risikoprüfung ist nicht erforderlich. 
 
4. Der Versicherer behält sich vor, in bestehenden Kollektivverträgen das Auf-

nahmeverfahren laufend zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
 
 

§ 5 
Beginn, Annahme des Antrags, Leistungspflicht 

 
1. Technischer Versicherungsbeginn ist für die 

a) bei Vertragsabschluss zu versichernden Personen am 01.01.2002, 
b) nach Vertragsabschluss zu versichernden Personen an dem Monatsers-

ten, an dem die Voraussetzungen des § 1 Ziffer 1 erstmals erfüllt sind, 
c) Erhöhungen an dem Jahrestag des Versicherungsbeginns, an dem die 

Voraussetzungen für die Erhöhung der Versicherung erstmals erfüllt 
sind. 
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 Die für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Unterlagen werden 
der winsecura jeweils rechtzeitig vor Beginn des ersten Versicherungsjah-
res vom Arbeitgeber übermittelt. 

 
2. Die winsecura stellt nach Annahme des Antrags jeder versicherten Person 

eine Zweitschrift des Versicherungsscheins zur Verfügung. 
 Die zur Zeit des Versicherungsbeginns der einzelnen Versicherung gelten-

den Vertragsgrundlagen ergeben sich aus § 2 und finden Anwendung, so-
weit sie nicht durch die Bestimmungen dieses Vertrages geändert werden. 

 
3. Die Leistungspflicht der winsecura beginnt in allen Fällen frühestens 

a) nach Annahme des Antrages und 
b) nach Zahlung des ersten Beitrages und 
c) nicht vor dem in Ziffer 1 festgelegten technischen Versicherungsbeginn, 

 sofern das Ereignis, das die Leistungspflicht der winsecura auslöst, bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. 

 
   §§ 5, 6     

§ 6 
Beitragszahlung 

 
1. Alle Beiträge sind laufende Beiträge. Die Beiträge sind bis zum Schluss der 

Versicherungsperiode zu entrichten, in der der Versicherungsfall eintritt, 
längstens jedoch bis zum Ende der Beitragszahlungsdauer. 

 Des Weiteren sind Einmalbeiträge möglich. 
 Die Beitragszahlungsdauer entspricht der Dauer der Aufschubzeit. 
 
2. Beitragsschuldner der winsecura für die umgewandelten Beträge ist der Ar-

beitgeber. Er verpflichtet sich, die fälligen Beiträge jeweils innerhalb von 
15 Tagen – vom Fälligkeitstage an gerechnet – ohne Aufforderung in einer 
Summe kostenfrei an die winsecura abzuführen. 

 
3. Im Falle des Zahlungsverzugs von mehr als einem Monat fordert die 

winsecura den Arbeitgeber, unter Hinweis auf die Rechtsfolgen weiterer 
Säumnis, schriftlich auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich Verzugszin-
sen und Mahnkosten innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Emp-
fang der Aufforderung an die winsecura zu zahlen. 

 Nach Ablauf der Nachfrist kann das Versicherungsverhältnis beitragsfrei 
gestellt werden; die Beitragsfreistellung kann mit der Nachfristsetzung ver-
bunden werden. Auf diese Rechtsfolgen wird in der Mahnung ausdrücklich 
hingewiesen. 
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§ 7 
Bezugsberechtigung, vorzeitiges Ausscheiden 

 
Regelungen für die Pensionskassenversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG: 
Die Regelungen zum Bezugsrecht ergeben sich aus Teil A, § 4, der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen. 
Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versicherungsfalles aus dem 
Vertrag aus, so meldet der Arbeitgeber unverzüglich die auf das Leben dieser 
Person genommene Versicherung ab. 
Wird die Versicherung eines Ausscheidenden nicht weitergeführt, sondern ge-
kündigt, so finden die Bestimmungen gemäß Teil B, § 5, der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen Anwendung. 
 
 
    §§ 7, 8      

§ 8 
Geschäftsverkehr 

 
1. Der gesamte Geschäftsverkehr zum Kollektivrahmenvertrag und in Grund-

satzfragen wird zwischen dem Versicherungsnehmer und der winsecura ge-
führt. Der Geschäftsverkehr zu den Einzelversicherungen wird zwischen 
dem jeweiligen Arbeitgeber und der winsecura geführt. 

 
2. Die winsecura ist berechtigt, Versicherungsleistungen, die nicht dem Versi-

cherungsnehmer zustehen, unmittelbar an den Berechtigten zu zahlen. 
 
3. Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, über den Wortlaut aller Rund-

schreiben, Drucksachen oder Vervielfältigungen, die sich auf den Kollektiv-
rahmenvertrag, auf die Tarife, Produkte oder auf die Vertragsgrundlagen 
beziehen, vor ihrer Bekanntgabe Einvernehmen mit der Hauptverwaltung 
der winsecura herzustellen. 
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§ 9 
Vertragsdauer 

 
1. Dieser Vertrag wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Er kann nach Ablauf 

von 2 Jahren – erstmals zum 01.01.2004 – und weiterhin zum Ablauf eines 
jeden Vertragsjahres von beiden Parteien mit einer Frist von 6 Monaten ge-
kündigt werden. 

 
2. Bei einer Kündigung dieses Kollektivrahmenvertrages ist eine Weiterfüh-

rung der bei Wirksamwerden der Kündigung bestehenden Versicherungen 
als Einzelversicherungen, im Falle des § 2 Ziffer 1 als beitragsfreie, mög-
lich. Es gelten dann die jeweiligen Vertragsgrundlagen für die Einzelversi-
cherung. Eine Kündigung des Kollektivrahmenvertrages bedingt keine Kün-
digung der einzelnen Versicherungsverträge. Werden auch die Einzelversi-
cherungen gekündigt, so ergibt sich die Abwicklung der Versicherungsver-
träge aus den bei Abschluss oder Änderung der Einzelversicherungen gülti-
gen Versicherungsbedingungen. 

 Entsprechendes gilt für den Fall der Auflösung des Arbeitgebers, sofern 
nicht ein anderer Arbeitgeber die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
gegenüber der winsecura übernimmt. 

 
 
     §§ 9, 10     

§ 10 
Änderungsklausel 

 
1. Jede Änderung des Kollektivrahmenvertrages ist schriftlich zu vereinbaren. 
 
2. Sollten gesetzliche Bestimmungen Änderungen dieses Vertrages bzw. der 

ihm zugrunde liegenden Vertragsgrundlagen verlangen, so wird der Versi-
cherungsnehmer daran mitwirken, dass die Änderungen im Einvernehmen 
mit der winsecura erfolgen. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so 
haben beide Vertragspartner das Recht, diesen Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Frist durch eingeschriebenen Brief zu kündigen. 
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§ 11 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder wer-
den, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmungen ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die 
dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt, ohne dass dadurch eine 
Mehrbelastung des Vertragspartners eintritt. 
 
    § 11       
 
Wiesbaden, den 8. November 2002 
 
Bonn, den 12. November 2002 
 
 
Unterschriften 
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Kollektivrahmenvertrag 
Nr. 9932 

 
zur Altersversorgung nach § 10a EStG 

 
 
 
 

zwischen der 
 

Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen 

 
als Versicherungsnehmer 

 
 
 

und der 
 

winsecura 
Pensionskasse Aktiengesellschaft 

Frankfurter Straße 50 
65170 Wiesbaden 

 
– nachstehend Pensionskasse genannt –, 

 
die als Vermittler (beachte § 9 Abs. 1 Nr. b) für ein Produkt der 

 
DBV-Winterthur Lebensversicherung 

Aktiengesellschaft 
Frankfurter Straße 50 

65170 Wiesbaden 
 

– nachstehend Versicherer genannt –, 
 

 
auftritt. Die Verwaltung gegenüber dem Arbeitgeber erfolgt durch die Pensions-
kasse. 
 
Der auf Grund des Tarifvertrages AL II, § 39 Abschnitt B, vereinbarte Kollektiv-
rahmenvertrag erhält – im Einvernehmen mit den obersten Behörden der Stati-
onierungsstreitkräfte als Arbeitgeber – nachstehende Fassung: 
  Entgeltumw        73. EL (08/13)        
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§ 1 
Personenkreis, Versicherungsnehmer 

     § 1     
1. Versichert werden 

a) alle Arbeitnehmer bei Dienststellen, Betrieben und sonstigen Einrich-
tungen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, deren Beschäftigungsverhältnisse unter den 
Gestaltungsbereich des Tarifvertrages vom 16. Dezember 1966  
– TV AL II – fallen, 

b) alle Arbeitnehmer bei den Dienststellen der internationalen militärischen 
Hauptquartiere in der Bundesrepublik Deutschland, deren Beschäfti-
gungsverhältnisse unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages vom 
7. Dezember 1984 – TV NATO – fallen, 

c) Arbeitnehmer von anderen Arbeitgebern, deren Aufnahme in den Kol-
lektivrahmenvertrag die Vertragspartner vereinbart haben, 
– die das rechnungsmäßige Alter von 60 Jahren bei Versicherungsbe-

ginn noch nicht überschritten haben, 
– die einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung haben 
– und deren anrechenbare Beschäftigungszeit im Sinne des TV AL II 

mindestens 6 Monate beträgt. 
 Als rechnungsmäßiges Alter gilt die Differenz zwischen dem Kalenderjahr 

des Versicherungsbeginns und dem Geburtsjahr. 
 
2. Der Arbeitgeber beantragt beim Versicherer Versicherungen auf das Leben 

der in Abs. 1 genannten Arbeitnehmer. Nach den Bestimmungen des Ge-
setzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung haben die Ar-
beitnehmer ab 1. Januar 2002 einen Anspruch auf Entgeltumwandlung. Für 
Versicherungen im Rahmen dieses Vertrages besteht die Möglichkeit, die 
Förderung des § 10a EStG in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig Son-
derkonditionen zu erhalten. 

 
3. Der Arbeitgeber bestätigt, dass die zu versichernden Personen vor Versi-

cherungsabschluss ihre schriftliche Einwilligung gemäß § 159 Abs. 2 VVG 
abgegeben haben. Die Einwilligung wird auf der Entgeltumwandlungsver-
einbarung dokumentiert. 
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§ 2 
Leistungsbeschreibung 

   §§ 2, 3      
Die Versicherungen werden wie folgt beantragt: 
 Versicherungsart: Direktversicherung nach § 10a EStG 
 Tarif: winGARANT rente (FG) 
 Überschussverwendung: Kapitalbonus (Aufschubzeit) 
  Bonus (Rentenbezug) 
 maximaler Beitragsaufwand: jährlich 2.100 € (incl. Zulage) 
 Vertragsgrundlagen: 225(2), 605 
 
Der Gesamt-Beitragsaufwand dieses Kollektivrahmenvertrages beträgt mindes-
tens 5.000 € pro Kalenderjahr. Dieser Beitragsaufwand muss spätestens 1 Jahr 
nach dem vereinbarten Vertragsbeginn (§ 5) erreicht sein. Ist zu diesem Zeit-
punkt ein jährlicher Beitragsaufwand von 5.000 € nicht erreicht, entfallen die 
aufgrund dieses Vertrages gewährten Sonderkonditionen. Die Versicherungen 
werden dann im Einzeltarif weitergeführt, zu den dort gültigen Bedingungen und 
Beiträgen. 
 
Der jährliche Mindest-Beitragsaufwand pro Arbeitnehmer incl. Zulagen beträgt 
im Rahmen dieses Vertrages 1 % des Bruttovorjahreseinkommens (bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 'BBG') ab 
Vertragsbeginn. Für ab 2004 neu zu versichernde Arbeitnehmer beträgt der 
jährliche Beitragsaufwand incl. Zulagen mindestens 2 % des Bruttovorjahres-
einkommens, für ab 2006 neu zu versichernde Arbeitnehmer mindestens 3 % 
des Bruttovorjahreseinkommens und für ab 2008 neu zu versichernde Arbeit-
nehmer mindestens 4 % des Bruttovorjahreseinkommens (jeweils bis zur BBG). 
 
Für den Neuzugang wird die jeweils für Neuabschlüsse geltende Tarifkalkulati-
on angewendet. 
 
 
 

§ 3 
Anmeldung 

 
Die Anmeldung für winGARANT rente erfolgt jeweils mit beigefügtem Antrag 
oder in elektronischer Form. Der Arbeitgeber ergänzt den Antrag jeweils um die 
Kollektivrahmenvertragsnummer und leitet ihn an den Versicherer weiter. 
 
 



Entgeltumw §§ 4, 5 
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§ 4 
Aufnahme-/Antragsverfahren 

 
Zu versichernde Personen werden in den Kollektivrahmenvertrag aufgenom-
men, wenn die Voraussetzungen des § 1 erfüllt sind. 
 
     §§ 4, 5       
 

§ 5 
Beginn, Annahme des Antrags, Leistungspflicht 

 
1. Technischer Versicherungsbeginn ist für die 

a) bei Vertragsabschluss zu versichernden Personen am 1. Januar 2002 
b) nach Vertragsabschluss zu versichernden Personen an dem Monatsers-

ten, an dem die Voraussetzungen des § 1 Ziffer 1 erstmals erfüllt sind 
c) Erhöhungen an dem Monatsersten, an dem die Voraussetzungen für die 

Erhöhung der Versicherung erstmals erfüllt sind. 
 Die für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Unterlagen werden 

dem Versicherer jeweils rechtzeitig vor Beginn des ersten Versicherungs-
jahres vom Arbeitgeber übermittelt. 

 
2. Der Versicherer stellt nach Annahme des Antrags jeder versicherten Person 

eine Zweitschrift des Versicherungsscheins zur Verfügung. 
 Die zur Zeit des Versicherungsbeginns der einzelnen Versicherung gelten-

den Vertragsgrundlagen ergeben sich aus § 2 und finden Anwendung, so-
weit sie nicht durch die Bestimmungen dieses Vertrages geändert werden. 

 
3. Der Versicherer stellt dem Arbeitgeber jeweils die Unterlagen zur Verfü-

gung, die zum Erhalt der Förderung nach § 10a EStG benötigt werden. Der 
Arbeitgeber leitet sie an die versicherten Arbeitnehmer weiter. Nachdem der 
Arbeitnehmer die Unterlagen ausgefüllt hat, prüft sie der Arbeitgeber auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit und leitet sie gesammelt an den Versicherer 
weiter. 

 
4. Die Leistungspflicht des Versicherers beginnt in allen Fällen frühestens 

a) nach Annahme des Antrages und 
b) nach Zahlung des ersten Beitrags und 
c) nicht vor dem in Ziffer 1 festgelegten technischen Versicherungsbeginn, 

 sofern das Ereignis, das die Leistungspflicht des Versicherers auslöst, bis 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. 
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§ 6 
Beitragszahlung 

 
1. Alle Beiträge sind laufende Beiträge. Zusätzlich kann für jeden Arbeitneh-

mer im Rahmen der Fördergrenzen des § 10a EStG einmalig pro Kalender-
jahr eine Sonderzahlung geleistet werden. Alle Sonderzahlungen erfolgen 
jeweils durch gesonderte Überweisung pro versicherten Arbeitnehmer unter 
Angabe der Versicherungsnummer. 

 
2. Beitragsschuldner des Versicherers für die vom Arbeitnehmer einbehalte-

nen Beiträge ist der Arbeitgeber. Er verpflichtet sich, die fälligen Beiträge 
jeweils innerhalb von 15 Tagen – vom Fälligkeitstage an gerechnet – ohne 
Aufforderung in einer Summe kostenfrei an die winsecura abzuführen. 

 
3. Im Falle des Zahlungsverzugs treten die in den Vertragsgrundlagen festge-

legten Rechtsfolgen ein. 
 
     §§ 6-8    
 

§ 7 
Bezugsberechtigung, vorzeitiges Ausscheiden 

 
Diese Regelungen ergeben sich aus der Vertragsgrundlage 605. 
 
 
 

§ 8 
Geschäftsverkehr 

 
1. Der gesamte Geschäftsverkehr zum Kollektivrahmenvertrag und zu Grund-

satzfragen wird zwischen dem Versicherungsnehmer und der Pensionskas-
se geführt. Der Geschäftsverkehr zu den Einzelversicherungen wird zwi-
schen dem jeweiligen Arbeitgeber und der Pensionskasse geführt. 

 
2. Der Versicherer wird die Versicherungsleistungen unmittelbar an den Be-

rechtigten zahlen. 
 
3. Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, über den Wortlaut aller Rund-

schreiben, Drucksachen oder Vervielfältigungen, die sich auf den Kollektiv-
rahmenvertrag, auf die Tarife, Produkte oder auf die Vertragsgrundlagen 
beziehen, vor ihrer Bekanntgabe Einvernehmen mit der Hauptverwaltung 
des Versicherers herzustellen. 
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§ 9 
Vertragsdauer 

 
1. Dieser Vertrag wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Er kann nach Ablauf 

von 2 Jahren – erstmals zum 1. Februar 2004 – und weiterhin zum Ablauf 
eines jeden Vertragsjahres von beiden Parteien mit einer Frist von 
6 Monaten gekündigt werden. 

 
2. Bei einer Kündigung dieses Kollektivrahmenvertrages ist eine Weiterfüh-

rung der bei Wirksamwerden der Kündigung bestehenden Versicherungen 
nur als Einzelversicherungen ohne die für diesen Vertrag geltenden Ver-
günstigungen möglich. Es gelten dann die jeweiligen Vertragsgrundlagen 
für die Einzelversicherung. Eine Kündigung des Kollektivrahmenvertrags 
bedingt keine Kündigung der einzelnen Versicherungsverträge. Werden 
auch die Einzelversicherungen gekündigt, so ergibt sich die Abwicklung der 
Versicherungsverträge aus den bei Abschluss oder Änderung der Einzel-
versicherungen gültigen Versicherungsbedingungen. 

 Entsprechendes gilt für den Fall der Auflösung des Arbeitgebers, sofern 
nicht ein anderer Arbeitgeber die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
gegenüber dem Versicherer übernimmt. 

   §§ 9, 10      
 
 

§ 10 
Änderungsklausel 

 
1. Jede Änderung des Kollektivrahmenvertrages ist schriftlich zu vereinbaren. 
 
2. Sollten gesetzliche Bestimmungen Änderungen dieses Vertrages bzw. der 

ihm zugrunde liegenden Vertragsgrundlagen verlangen, so wird der Arbeit-
geber daran mitwirken, dass die Änderungen im Einvernehmen mit dem 
Versicherer erfolgen. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so haben 
beide Vertragspartner das Recht, diesen Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist durch eingeschriebenen Brief zu kündigen. 

 
 
Wiesbaden, den 8. November 2002 
 
Bonn, den 12. November 2002 
 
 
Unterschriften 
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Inhalt Teil A Allgemeine Versicherungsbedingungen
§ 1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
§ 2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
§ 3 Wer erhält die Versicherungsleistung?
      Wie können Sie ein Bezugsrecht einräumen oder über Ihre Rechte verfügen?
§ 4 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen?
§ 5 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
§ 6 Welche Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbelegung gibt es?
§ 7 Wo ist der Gerichtsstand?


Teil A  Allgemeine Versicherungsbedingungen


§ 1 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag ab-
geschlossen worden ist. Maßgeblicher Beginntermin ist 
jeweils 12.00 Uhr Mittag des betreffenden Tages. Vor 


Wann beginnt Ihr 


Versicherungs-


schutz?


dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der 
Versicherung besteht kein Versicherungsschutz.


§ 2 Was haben Sie bei 


der Beitragszahlung 


zu beachten?


Was geschieht, wenn 


Sie einen Beitrag 


nicht rechtzeitig 


zahlen?


(1) Die Versicherungsbeiträge sind je nach Verein-
barung in einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder 
durch jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monat-
liche Beitragszahlungen (laufende Beitragszahlung) zu 
entrichten. Sie können aber auch laufende Beiträge in 
variabler Höhe zahlen. In diesem Fall erhöht sich mit 
jeder Beitragszahlung die Versicherungsleistung.
Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- 
und Jahreszahlung ein Jahr, bei unterjähriger Beitrags-
zahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, 
ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.
Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Bei-
tragszahlungsweise (des Tarifs) mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende einer jeden Versicherungsperiode 
möglich, soweit dies tariflich zulässig ist. Die Höhe der 
Beiträge hängt von der gewählten Beitragszahlungsweise 
ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem Wechsel 
der Beitragszahlungsweise unberührt. 
(2) Der Einlösungsbeitrag (erster oder einmaliger Beitrag) 
ist abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 
Absatz 3 VVG) unverzüglich nach Abschluss des 
Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn.
(3) Alle Folgebeiträge (weitere Beiträge) sind jeweils zum 
Beginn der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen, 
längstens bis zum Beginn der Rentenzahlung.
(4) Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr 
und Kosten.
(5) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir 
etwaige rückständige Beiträge verrechnen.


(6) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie haben die 
nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertre-
ten. Zudem können wir eine angemessene Gebühr für die 
Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 
Abs. 1 Satz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) erhe-
ben.
Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungs-
falles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet, sofern wir Sie durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerk-
sam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht 
jedoch, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten haben.
(7) Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 
senden wir Ihnen eine Mahnung, in der wir Ihnen eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Be-
gleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb dieser Frist, so 
entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz wie 
bei einer Beitragsfreistellung gemäß Teil B § 5. Auf diese 
Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich 
hinweisen. Für jede Mahnung können wir eine Gebühr 
berechnen.
(8) Verzugsfolgen
Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 Bürgerliches 
Gesetzbuch). 
(9) Erhält Ihr Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeits-
verhältnis kein Entgelt, kann er die Versicherung mit ei-
genen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Abs. 4 Betriebsrenten-
gesetz (BetrAVG)).


Teil B Produktbedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobenem Rentenbeginn und Kapitalwahlrecht
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?
§ 2 Wann liegt Erwerbsminderung im Sinne dieser Versicherung vor?
§ 3 Was haben Sie bei Fälligkeit Ihrer Versicherungsleistung und im Rentenbezug zu beachten?
      Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten? Welche Fristen gelten?
§ 4 Welche Folgen hat eine Verletzung der Mitwirkungspflichten?
§ 5 Was gilt, wenn Sie die Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen?
§ 6 Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?
§ 7 Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt?


(1) Alle Versicherungsleistungen zahlen wir an den 
Bezugsberechtigten. Das Bezugsrecht ist in den 
Besonderen Bedingungen geregelt.
(2) Eine Abtretung, Beleihung oder Verpfändung 
von Rechten aus dem Vertrag ist ausgeschlossen.


§ 3 Wer erhält die Ver-


sicherungsleistung? 


Wie können Sie ein 


Bezugsrecht ein-


räumen oder über 


Ihre Recht verfügen? 


(3) Bei Zahlungen in das Ausland trägt der Empfänger die 
damit verbundenen Kosten sowie ein eventuelles Verlust-
risiko. 


Pro bAV Pensionskasse AG
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§ 5 Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung.


Welches Recht fin-


det auf Ihren Vertrag 


Anwendung und wo 


ist der Gerichts-


stand?


§ 7 (1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unse-
rem Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche 
Person und wohnen Sie in Deutschland, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
(2) Sind Sie eine natürliche Person und wohnen Sie in 
Deutschland, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag  gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, 


Wo ist der Gerichts-


stand?


das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, können wir 
Sie vor dem für unseren Sitz zuständigen Gerichtsstand 
verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Nieder-
lassung.
(3) Andere nach deutschem Recht begründete Gerichts-
stände werden durch diese Vereinbarungen nicht ausge-
schlossen.


§ 1 Welche Leistungen 


erbringen wir?
Altersrente


(1) Die bis zum vereinbarten Rentenbeginntermin erwor-
bene Altersrente zahlen wir entsprechend der gewählten 
Rentenzahlungsweise an die versicherte Person, wenn 
diese die jeweiligen Rentenzahlungstermine erlebt. Sie 
basiert auf den bei Vertragsabschluss gültigen Rechnungs-
grundlagen mit einem Rechnungszins von 0,9% p. a. und 
den vom Geschlecht unabhängigen unternehmensindivi-
duellen Sterbetafeln Pro bAV 2013 R Unisex. Weitere 
Informationen zu den Rechnungsgrundlagen können Sie 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
(2) Bei Rentenbeginn kann auch ein Kapitalbetrag von bis 
zu 30 vom Hundert des zu diesem Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehenden Kapitals einmalig ausgezahlt werden 
(Teilkapitalauszahlung). Der Wunsch, die Teilkapitalaus-
zahlung zu wählen, muss vor dem vereinbarten Rentenbe-
ginntermin in Textform mitgeteilt werden. Die Fristen für 
den Antrag auf die Teilkapitalauszahlung entnehmen Sie 
bitte Ihrem Versicherungsschein. Mit der Auszahlung ver-
ringert sich die Altersrentenleistung.
Erwerbsminderungsrente


(3) Wird die versicherte Person vor dem vereinbarten Al-
tersrentenbeginn und vor Vollendung des 62. Lebens-
jahres bzw. des 60. Lebensjahres bei vor dem 01.01.2012 
erteilten Versorgungszusagen erstmals erwerbsgemindert 
(siehe Teil B, § 2), so kann eine Erwerbsminderungsrente 
auf Antrag auf Lebenszeit mindestens aber bis zu einer 
u. U. eintretenden Reaktivierung der versicherten Person 
gezahlt werden. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente 
wird zum Ablauf des Monats, in dem eine Erwerbsminde-
rung eingetreten ist, aus dem vorhandenen Deckungs-


kapital* berechnet. Die erste Zahlung der Erwerbsminde-
rungsrente erfolgt am Monatsersten, der auf den Eintritt 
der Erwerbsminderung folgt. Die Erwerbsminderungsrente 
zahlen wir entsprechend der für die Altersrente gewählten 
Rentenzahlungsweise. Mit Anerkennung unserer Leis-
tungspflicht erlöschen die Ansprüche auf Altersrente, auf 
Kapitalabfindung und auf Leistungen aus ggf. einge-
schlossenen Zusatzversicherungen. Der Anspruch auf 
Zahlung der Erwerbsminderungsrente erlischt, wenn die 
Erwerbsminderung vor dem ursprünglich vereinbarten 
Altersrentenbeginn wieder wegfällt (Reaktivierung). Die
versicherte Person ist verpflichtet, uns ihre Reaktivierung 
unverzüglich anzuzeigen. In diesem Fall lebt der ursprüng-
liche Altersrentenvertrag unter Verwendung des zum Zeit-
punkt der Reaktivierung noch vorhandenen Deckungs-
kapitals* wieder auf. 
Kapitalwahlrecht
(4) Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung kann die 
versicherte Person zum vereinbarten Rentenbeginn eine 
Kapitalabfindung erhalten, wenn sie diesen Termin erlebt. 
Der Wunsch, die Kapitalabfindung zu wählen, muss vor 
dem vereinbarten Rentenbeginntermin in Textform mitge-
teilt werden. Die Fristen für den Antrag auf die Kapitalab-
findung entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein. 
Mit der Auszahlung endet der Vertrag.
Flexibler Rentenbeginn
(5) Nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen kön-
nen Sie vor dem vereinbarten bzw. vor dem gewünschten 
vorgezogenen Rentenzahlungsbeginn eine Änderung des 
Rentenzahlungsbeginns in Textform veranlassen.


Teil B  Produktbedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobenem Rentenbeginn und Kapitalwahlrecht


(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz (1) 
entsprechend.
(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in 
Ihrem Interesse eine im Inland ansässige Person 
benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für 
Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).
(4) Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen 
fordern, die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben 
haben.


(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns 
unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie 
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende 
Willenserklärung mit einge-schriebenem Brief an Ihre uns 
zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall 
gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des 
einge-schriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, 
wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb 
genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt 
haben.


§ 4 Was gilt für Mittei-


lungen, die sich auf 


das Versicherungs-


verhältnis beziehen?


§ 6 Welche Möglich-


keiten der außer-


gerichtlichen


Streitbelegung gibt 


es?


Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einver-
standen sein, haben Sie zur außergerichtlichen Streitbei-
legung die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann 
anzurufen:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de


Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit 
kein Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren 
ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,- Euro 
möglich und für Sie kostenfrei. 


Mit unserem Beitritt zum Versicherungsombudsmann e.V. 
haben wir uns zur Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor dem Versicherungsombudsmann 
verpflichtet.


Anlage 1
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§ 2 (1) Die versicherte Person ist erwerbsgemindert, wenn sie 
nach den Bestimmungen der Deutschen (gesetzlichen) 
Rentenversicherung als berufs- oder erwerbsunfähig bzw. 
voll oder teilweise erwerbsgemindert gilt und deswegen 
eine Rente wegen Berufs-/Erwerbsunfähigkeit oder 
Erwerbsminderung erhält. 


Wann liegt Erwerbs-


minderung im Sinne 


dieser Versicherung 


vor?


Spätere Veränderungen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bleiben für die Zahlung unserer Leistungen 
unberücksichtigt.
(2) Kein Leistungsanspruch besteht, wenn die versicherte 
Person die Erwerbsminderung vorsätzlich herbeigeführt 
hat.


§ 3 (1) Wenn die erste Altersrente oder die Kapitalabfindung 
ausgezahlt wird, müssen Sie uns eine amtliche Geburts-
urkunde der versicherten Person einreichen. Wählen Sie 
die Kapitalabfindung, ist uns zusätzlich der Versiche-
rungsschein einzureichen. Werden Leistungen auf Grund 
des flexiblen Rentenbeginns beantragt (Teil B § 1), so hat 
die versicherte Person bei Antragstellung die entsprech-
enden Nachweise zu erbringen.
(2) Wir sind berechtigt, vor Auszahlungen einen amtlichen 
Nachweis darüber zu verlangen, dass die versicherte Per-
son noch lebt. 
(3) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich 
anzuzeigen. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 
amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkun-
de einzureichen. Zu Unrecht empfangene Rentenzah-
lungen sind an uns zurückzuzahlen.
(4) Werden Leistungen wegen Eintritt einer Erwerbsmin-


Was haben Sie bei 


Fälligkeit Ihrer Ver-


sicherungsleistung 


und im Rentenbezug 


zu beachten?


Welche Mitwir-


kungspflichten sind 


zu beachten? 


Welche Fristen 


gelten?


derung geltend gemacht, ist uns eine beglaubigte Ab-
schrift des vollständigen Rentenbescheids der Deutschen 
(gesetzlichen) Rentenversicherung vorzulegen.
(5) Die mit diesen Nachweisen verbundenen Kosten trägt 
derjenige, der die Versicherungsleistung beansprucht.
(6) Der Anspruch auf Zahlung der Versicherungsleistung 
verjährt in drei Jahren, beginnend mit dem Schluss des 
Jahres, in welchem die Leistung erstmals verlangt werden 
kann und die anspruchstellende Person von den Anspruch 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein An-
spruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung 
der anspruchstellenden Person in Textform zugeht. Der 
Zeitraum zwischen der Anmeldung und dem Zugang un-
serer Entscheidung bleibt damit bei der Berechnung der 
Frist unberücksichtigt.


§ 4 (1) Bis zur Vorlage der von uns angeforderten Unterlagen 
und Nachweise (Teil B § 3 Absätze 1 bis 3) können wir 
Versicherungsleistungen zurückbehalten.
(2) Wird die Anzeigepflicht (Teil B § 3 Abs. 3) arglistig 
verletzt, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. 
(3) Bei vorsätzlicher Verletzung der Anzeigepflicht sind wir 
leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber insoweit 
bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder 
des Versicherungsfalles, noch des Umfanges der Leis-
tungspflicht ursächlich war.


Welche Folgen hat 


eine Verletzung der 


Mitwirkungspflich-


ten?


(4) Bei grob fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, die 
Todesfallleistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
(5) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt 
nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z.B. Fax oder E-Mail) auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen haben.


§ 5 Kündigung


(1) Sofern die gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen zum 
Schluss der vereinbarten Versicherungsperiode im Sinne 
des § 1b BetrAVG noch nicht erfüllt sind, können Sie die 
Versicherung - jedoch nur bis zu 3 Monaten vor Renten-


Was gilt, wenn Sie 


die Versicherung 


kündigen oder 


betragsfrei stellen?


erhalten Sie einen Nachtrag zum Versicherungsschein.
Todesfallleistungen während der Aufschubzeit
(6) Zusatzversicherung: Sofern mitversicherte Personen 
im Sinne der "Bedingungen für die kollektive Witwen/
Witwer- und Waisenrenten-Zusatzversicherung" oder 
der "Bedingungen für die Hinterbliebenen-Zusatzver-
sicherung" am Todestag vorhanden sind, werden Todes-
fallleistungen aus der ggf. eingeschlossenen Zusatzver-
sicherung fällig.
Todesfallleistungen nach Rentenbeginn
Garantiezeit: 
(7) Wurde eine Rentengarantiezeit vereinbart und erlebt 
die versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungs-
beginn, zahlen wir die garantierte Altersrente mindestens 
bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unabhängig da-
von, ob die versicherte Person diesen Termin erlebt. Stirbt 
die versicherte Person nach dem Rentenbeginn, so wird 
die garantierte Rente bis zum Ablauf der Rentengarantie-
zeit an den Bezugsberechtigten gezahlt. Das Bezugsrecht 
ist in den Besonderen Bedingungen geregelt.
Zusatzversicherung: 


(8) Bei Tod nach Rentenbeginn werden Leistungen ge-
mäß den "Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-
Zusatzversicherung" fällig, sofern diese Zusatzversiche-
rung zum Zeitpunkt des Rentenbeginns eingeschlossen 
wurde. Der Einschluss der individuellen Hinterbliebenen-
renten-Zusatzversicherung gegen Einmalbeitrag kann drei 
Jahre vor dem planmäßigen Rentenbeginn ohne Gesund-
heitsprüfung vereinbart werden; danach ist hierfür eine 
Gesundheitsprüfung erforderlich.


* Ein Deckungskapital müssen wir für jeden Versicherungsvertrag bilden, 
um zu jedem Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewährleisten zu können. 
Dessen Berechnung wird nach § 88 Abs. 3 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) und § 341e, 341f des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie 
den dazu erlassenen Rechtsverordnungen geregelt.


§ 1 Fortsetzung a) Vorgezogener Rentenzahlungsbeginn (Abrufoption)
Der Rentenzahlungsbeginn kann vorverlegt werden, wenn 
die versicherte Person zum Zeitpunkt des vorgezogenen 
Rentenbeginntermins das 62. Lebensjahr bzw. das 60. 
Lebensjahr bei vor dem 01.01.2012 erteilten Versorgungs-
zusagen vollendet hat  und bei ihr das Erwerbseinkommen 
altersbedingt weggefallen ist.
Die Höhe der ursprünglich vereinbarten Altersrente wird 
dann nach den anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik entsprechend gekürzt. Die Ausübung eines 
Kapitalwahlrechts zu einem vorgezogenen Rentenbeginn-
termin ist nur in Verbindung mit dem Ausscheiden des 
Arbeitnehmers aus den Diensten des maßgeblichen Arbeit-
gebers möglich.
b) Hinausgeschobener Rentenzahlungsbeginn (Verlänge-
rungsoption) 
Der Rentenzahlungsbeginn kann um jeweils volle - 
maximal 10 - Jahre, jedoch höchstens auf das 70. Lebens-
jahr der versicherten Person, hinausgeschoben werden.  
Die Verlängerungsoption kann frühestens ein Jahr vor dem 
vereinbarten Rentenzahlungsbeginn beantragt werden. Ist 
eine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung in Ihren
Vertrag eingeschlossen, kann der Rentenzahlungsbeginn 
um maximal 5 Jahre hinausgeschoben werden. Eine ent-
sprechende Verlängerung der Laufzeit eventuell einge-
schlossener Zusatzversicherungen erfolgt, mit Ausnahme 
der Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung, nicht. 
Haben Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart, verkürzt 
sich diese entsprechend der gewählten Verlängerungs-
dauer. Die Ausübung der Verlängerungsoption kann 
beitragspflichtig oder beitragsfrei erfolgen. Entsprechend 
den von Ihnen gewählten Modalitäten der Verlängerungs-
option nehmen wir, unter Berücksichtigung der anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik, eine Neufest-
setzung der ursprünglich vereinbarten Rente vor. Hierüber


beginn und sofern keine Zahlungspflicht aus einer Er-
werbsminderungsrente oder sonstigen Zusatzversicherung 
besteht - ganz oder teilweise kündigen. Die Kündigung 
muss in Textform erfolgen. Nach einer Kündigung er-
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§ 5 Fortsetzung


§ 6 (1) Wie werden Ihre Beiträge verwendet? 
a) Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns ver-
sicherten Risikos (Risikobeitrag) und - je nach Art der von 
Ihnen gewählten Versicherung - der Kapitalbildung (Spar-
beitrag).
b) Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:
- Abschluss- und Vertriebskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendun-
gen, wie insbesondere Abschlussvergütungen an die Ver-
sicherungsvermittler, Aufwendungen für die Aufnahme 
des Vertrages in den Versicherungsbestand und Aufwen-
dungen für die Risikoprüfung im Zusammenhang mit dem 
Abschluss des Versicherungsvertrages. Sie umfassen auch 
mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie insbesondere 
Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbeaufwen-
dungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Antragsbearbeitung und Policierung. 
Insoweit ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrech-
nungsverfahren nach der Deckungsrückstellungsverord-
nung maßgebend. Hierbei werden die ersten Beiträge zur 
Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten 
herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im 
Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in 
der jeweiligen Versicherungsperiode und für die Bildung 
der Deckungsrückstellung aufgrund von § 25 Abs. 2 
RechVersV i.V.m. § 169 Abs. 3 VVG bestimmt sind. Der 
auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungs-


Wie werden Ihre 


Beiträge verwendet?


Welche Kosten und 


Gebühren fallen an 


und wie werden sie 


ausgeglichen?


rückstellungsverordnung auf 2,5% der von Ihnen
während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge 
beschränkt. Dies bedeutet, dass z.B. bei Zahlung eines 
Einmalbeitrags die Verrechnung der Abschluss- und 
Vertriebskosten sofort erfolgt.
Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden 
während der vertraglich vereinbarten Beitragszahlungs-
dauer aus den laufenden Beiträgen getilgt.
Die beschriebene Kostenverrechnung hat - wenn die von 
Ihnen gewählte Versicherung die Bildung einer beitrags-
freien Versicherungsleistung oder eines Rückkaufswertes
vorsieht - wirtschaftlich zur Folge, dass in der Anfangszeit 
Ihrer Versicherung bei laufender Beitragszahlung nur 
geringe Beträge bzw. bei der Zahlung eines Einmalbei-
trags oder bei abgekürzter Zahlungsdauer nur ein ge-
minderter Betrag vorhanden sind, mindestens jedoch die 
in der Tabelle im Rahmen der Information zu Rückkauf 
und Beitragsfreistellung genannten Beträge. Dort finden 
Sie hierzu weitergehende Informationen.
- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den 
Beitragseinzug und die Bestandsverwaltung sowie für die 
Regulierung von Versicherungsfällen.
Nähere Informationen können Sie dem Kostenausweis im 
Rahmen des Versicherungsscheins entnehmen.
Die Regelungen gelten für Beitrags- und/oder Leistungs-
erhöhungen entsprechend.


halten Sie gemäß § 169 VVG den Rückkaufswert Ihrer 
Versicherung, soweit dieser bereits entstanden ist (vgl. 
Abs. 2 und 6). Mindestens erhalten Sie den Betrag des 
Deckungskapitals, der sich bei Verrechnung - unter 
Beachtung der aufsichtsrechtlichen Grenzen - der 
angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten gemäß Teil B 
§ 6 Abs. 1 b ergibt. Die Erstattung des Rückkaufswertes 
erfolgt bei teilweiser Kündigung anteilig.
(2) Wir berechnen den Rückkaufswert nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den 
Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation für den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode als Deckungs-
kapital Ihrer Versicherung. 
(3) Von dem so ermittelten Wert erfolgt kein (Storno-)
Abzug.
(4) Zusätzlich zahlen wir die Ihrem Vertrag bereits zuge-
teilten Überschussanteile aus, soweit sie nicht bereits in 
dem nach Absatz 1 berechneten Rückkaufswert enthalten
sind, sowie einen Schlussüberschussanteil, soweit ein sol-
cher für den Fall einer Kündigung vorgesehen ist. 
Außerdem erhöht sich der Auszahlungsbetrag ggf. um die 
Ihrer Versicherung gemäß Teil B § 7 zugeteilten Bewert-
ungsreserven.
(5) Setzen Sie Ihre Versicherung nur teilweise herab (Teil-
kündigung), so ist dies unwirksam, wenn die verbleibende 
beitragspflichtige monatliche Rente unter den Mindest-
betrag von 25 EUR oder die monatliche Beitragsrate unter 
25 EUR sinkt. Zur Beendigung Ihrer Versicherung müssen 
Sie in diesem Fall den Vertrag vollständig kündigen. 
(6) Da wir Ihre ersten Beiträge mit den Abschluss- und 
Vertriebskosten verrechnen, kann in der Anfangszeit nur 
ein geringer Rückkaufswert vorhanden sein (vgl. Teil B 
§ 6). Auch nach dieser Tilgung erreicht der Rückkaufswert 
nicht unbedingt die Summe der eingezahlten Beiträge. Die 
Höhe der garantierten Rückkaufswerte/Leistung bei 
Rückkauf - die vom Zeitpunkt Ihrer Kündigung abhängen 
- sowie weitere Einzelheiten können Sie der Tabelle im 
Rahmen der "Information zu Rückkauf und Beitrags-
freistellung" entnehmen.


(7) Sind die gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen zum 
Schluss der vereinbarten Versicherungsperiode im Sinne 
des § 1b BetrAVG erfüllt, kann die Versicherung nicht 
mehr gekündigt, sondern nur noch beitragsfrei weiterge-
führt werden. Ein Anspruch auf einen Rückkaufswert/eine 
Leistung bei Rückkauf besteht in diesem Fall nicht.
(8) Die Rückzahlung von Beiträgen können Sie nicht ver-
langen. Ausstehende Forderungen werden mit dem Rück-
kaufswert verrechnet.
Beitragsfreistellung
(9) Sie können jederzeit beantragen, von Ihrer Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. Der Antrag muss in 
Textform erfolgen. In diesem Fall erhöht sich die bis zum
Beitragsfreistellungstermin erreichte Altersrentenanwart-
schaft nicht mehr bzw. setzen wir die Rente auf eine
beitragsfreie Rente herab, die wir nach den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der 
Versicherungsperiode errechnen. Die aus Ihrer Versiche-
rung für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfü-
gung stehenden Mittel vermindern sich um ausstehende 
Forderungen.
(10) Da wir Ihre ersten Beiträge mit den Abschluss- und 
Vertriebskosten verrechnen (vgl. Teil B § 6), stehen bis zur 
Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten nur geringe 
Beträge für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Ver-
fügung. Auch nach dieser Tilgung stehen nicht unbedingt 
Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung 
einer beitragsfreien Leistung zur Verfügung. Die Höhe der 
garantierten beitragsfreien Rente - die vom Zeitpunkt der 
Beitragsfreistellung abhängt - sowie weitere Einzelheiten 
können Sie der Tabelle im Rahmen der "Information zu 
Rückkauf und Beitragsfreistellung" entnehmen.
(11) Haben Sie die Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht beantragt und erreicht die nach Abs. 9 zu berech-
nende beitragsfreie Rente den Mindestbetrag von 20 EUR 
nicht, so erhalten Sie den Rückkaufswert und die Versi-
cherung erlischt, unabhängig davon, ob die gesetzliche 
Unverfallbarkeit (vgl. Abs. 1) bereits eingetreten ist.
(12) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht 
verlangen.
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Die Beteiligung an den Bewertungsreserven wird den 
Verträgen der Versicherungsnehmer gemäß § 153 Abs. 3 
VVG nach einem verursachungsorientierten Verfahren 
rechnerisch zugeordnet. Die Höhe der Bewertungs-
reserven wird mindestens einmal jährlich neu ermittelt.
Bei Erleben, Tod oder Kündigung, bei Rentenversiche-
rungen auch bei Wechsel in den Leistungsbezug teilen wir 
den für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag zur 
Hälfte zu. Bei Rentenversicherungen erfolgt eine Beteili-
gung auch während des Leistungsbezugs.
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung 
bleiben unberührt.
(2) Welche Grundsätze und Maßstäbe gelten für die 
Überschussbeteiligung Ihres Vertrages?
Dem Versicherungsschein können Sie entnehmen, zu 
welcher Bestandsgruppe die Versicherung gehört. In 
Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält die Versiche-
rung jährlich Überschussanteile. Die Mittel für die Über-
schussanteile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten 
des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten 
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. 
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom 
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des 
Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen  
die Überschussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht. 
Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.
(3) Unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Bewer-
tungsreserven kann vom Vorstand auf Vorschlag des 
Verantwortlichen Aktuars jährlich eine Mindestbeteiligung 
festgelegt werden.
Bei der Berechnung der Ihrem Vertrag zustehenden ver-
teilungsfähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit 
und die Höhe des zinserzeugenden Kapitals Ihres Vertrags 
berücksichtigt
(4) Vor Rentenzahlungsbeginn gilt: 
Die für Ihren Vertrag geltende und im Versicherungs-
schein genannte Überschussverwendungsart haben Sie 
bei Antragstellung für die Vertragslaufzeit bis zum ver-
einbarten Rentenzahlungsbeginn festgelegt.
a) Überschussanteile und deren Bemessungsgrößen für 
Ihren Vertrag
Überschussanteile können gutgeschrieben werden als
aa) Grund- und Zinsüberschussanteile
(i) Die Grund- und Zinsüberschussanteile werden ab 
Versicherungsbeginn jeweils am Ende eines Versiche-
rungsjahres zugeteilt. 
(ii) Überschussverwendungsarten
Bonusrente ohne Rückgewähr
Die Grund- und Zinsüberschussanteile werden zur Erhö-
hung der Versicherungsleistung ausschließlich bei Erleben 
des Rentenbeginns verwendet. 
- Verzinsliche Ansammlung:
Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesam-
melt; dabei ist die Verzinsung des Ansammlungsguthabens 
(Ansammlungszins) nicht garantiert. Maßgeblich ist 
insoweit unsere jeweils aktuelle Deklaration. 
(iii) Als Bemessungsgröße für die Grund- und Zinsüber-
schussanteile dient das maßgebliche Deckungskapital aus 
Ihrer Versicherung und zugeteilten Bonusrenten (bei der 
Überschussverwendungsart Bonusrente ohne 
Rückgewähr).


Wir beteiligen die Versicherungsverträge gemäß § 153 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Über-
schüssen und Bewertungsreserven (Überschussbeteili-
gung), die jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses 
festgestellt werden.
(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschuss-
beteiligung 
a) Überschüsse entstehen, wenn sich die tatsächlichen 
- Nettoerträge der Kapitalanlagen (Zinsergebnis),
- Aufwendungen für Versicherungsleistungen 
(Risikoergebnis) und
- Kosten des Versicherungsbetriebs (Kostenergebnis)
günstiger als bei der Tarifkalkulation zu Grunde gelegt 
entwickeln
aa) An den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die 
für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind, 
beteiligen wir die Versicherungsnehmer insgesamt min-
destens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Höhe. Aus diesem Betrag werden zunächst die Zinsen 
finanziert, die zur Finanzierung der garantierten Versiche-
rungsleistungen benötigt werden. Die verbleibenden 
Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer. Sollte sich die Lebenserwartung der 
Versicherten so stark erhöhen, dass die aktuellen Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation voraussichtlich 
nicht mehr ausreichen, um die Rentenzahlungen auf 
Dauer zu sichern, können ab diesem Zeitpunkt Über-
schüsse zur dauerhaften Sicherung der Rentenleistung 
verwendet werden.
bb) Die Versicherungsnehmer werden auch an dem 
Risiko- und Kostenergebnis in der aufsichtsrechtlich 
vorgeschriebenen Höhe beteiligt.
cc) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben 
deshalb gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusam-
mengefasst. In Abhängigkeit von den versicherten Risiken 
haben wir Bestandsgruppen gebildet. So werden z.B. das 
Todesfall- oder Langlebigkeitsrisiko in Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Die Verteilung des Überschusses auf 
die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, wie sie zu 
seiner Entstehung beigetragen haben. Des Weiteren 
berücksichtigen wir insbesondere die Grundlagen der 
Beitragskalkulation (z.B. Rechnungszins, Sterbetafel), die 
Art des Versicherungsvertrages (z.B. laufende Beitrags-
zahlung, Einmalbeitrag) und die Kapitalmarktverhältnisse. 
Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung zu, soweit er nicht in Form der sog. Direkt-
gutschrift bereits unmittelbar den überschussberechtigten 
Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese Rückstellung 
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu 
glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbe-
teiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. 
Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im 
Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung 
eines drohenden Notstandes, sowie zur Verlustabdeckung 
und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen 
(§ 139 VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde.
(b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert 
der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die 
Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die 
Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen 
dazu, kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten 
auszugleichen.


Wie sind Sie an un-
seren Überschüssen 
beteiligt?


§ 7 


(2) Welche Kosten werden nicht von den Beiträgen ge-
deckt?
a) Verwaltungskosten beitragsfreier Versicherungen
Bei beitragsfreien Versicherungen, für die bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles kein laufender Beitrag mehr 
gezahlt wird, sowie bei Versicherungen im Rentenbezug 
entnehmen wir Ihrem Deckungskapital die laufenden 
Verwaltungskosten. Bei Rentenversicherungen im Renten-
bezug wird der ausgewiesene Rentenbetrag dadurch nicht 
geschmälert.


b) Gebühren
Sollten Sie Dienstleistungen oder Geschäftsvorfälle ver-
anlassen, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres 
Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen Gebühren in 
Rechnung stellen. Hierzu können wir Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung 
des tatsächlichen durchschnittlichen Verwaltungsauf-
wandes und nach billigem Ermessen festsetzen
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Die für Ihre Versicherung zuständige Aufsichtsbehörde 
ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Postfach 12 53, 53002 Bonn, 
Internet: www.bafin.de.


Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-
ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin.
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§ 7 Fortsetzung von der Aufsichtsbehörde festgelegten Höchstbetrag für 
gewöhnliche Beerdigungskosten übersteigt. In diesem Fall 
erfolgt an Stelle einer Rentenzahlung die Auszahlung des 
einmaligen Kapitalbetrages als Sterbegeld.
bb) zum Ende der Aufschubzeit
(i) bei Wahl der Rentenleistung
Alle bei Rentenbeginn vorhandenen Überschussanteile 
und zugeteilten Bewertungsreserven gemäß Abs. 4 a) 
werden bei Rentenbeginn gemäß den zum Zeitpunkt des 
Rentenzahlungsbeginns gültigen Rechnungsgrundlagen 
zur Erhöhung der garantierten Rentenleistung verwendet.
(ii)  bei Wahl der Kapitalabfindung
Alle zum Ende der Aufschubzeit vorhandenen Über-
schussanteile und zugeteilten Bewertungsreserven gemäß 
Abs. 4 a) werden ausgezahlt.
(5) Ab Rentenzahlungsbeginn gilt:
a) Überschussanteile und deren Bemessungsgrößen
aa) Grund- und Zinsüberschussanteile Überschuss-
anteile erhalten Sie als Grund- und Zinsüberschussanteile. 
Diese werden ab Rentenbeginn jeweils am Ende eines 
Versicherungsjahres zugeteilt. Bemessungsgröße ist das 
jeweils aktuelle Deckungskapital.
bb) Bewertungsreserven
Gemäß § 153 Abs. 3 VVG werden Ihrem Vertrag während 
des Rentenbezugs Bewertungsreserven nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren zugeordnet und zum 
Versicherungsjahrestag zur Hälfte zugeteilt. 
b) Verwendung der Überschussanteile
aa) Grund- und Zinsüberschussanteile 
Die Überschussanteile werden zur jährlichen Steigerung 
der jeweils erreichten Rente verwendet. Der jährliche 
Steigerungssatz ist abhängig von der Höhe der jeweils 
deklarierten Überschussanteilsätze.
bb) Bewertungsreserven
Die Ihrer Versicherung zugeteilten Bewertungsreserven 
werden in voller Höhe zur jährlichen Steigerung der 
jeweils erreichten Rente verwendet.
(6) In welcher Höhe fällt die Überschussbeteiligung an?
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der langen 
Vertragslaufzeit nicht vorhersehbar und von uns nur 
begrenzt beeinflussbar. Wesentliche Einflussfaktoren sind 
dabei die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, die Entwick-
lung des versicherten Risikos und der Kosten. Die Höhe 
der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht 
garantiert werden. Den möglichen Verlauf der Über-
schussbeteiligung können Sie den Tabellen zur Werte-
entwicklung, die dem Versicherungsschein beiliegen, 
entnehmen.
(7) Weitere Erläuterungen sowie versicherungsmathe-
matische Hinweise finden Sie im beiliegenden Merkblatt 
zur Überschussbeteiligung.


bb) Schlussüberschussanteile
Der Schlussüberschuss wird einmalig zum Zeitpunkt des 
vereinbarten Rentenbeginns festgelegt  und zugeteilt. Eine 
anteilige Zuteilung erfolgt bei Kündigung Ihres Vertrags, 
bei vorgezogenem Rentenzahlungsbeginn oder im 
Todesfall, sofern die versicherte Person das 60. Lebensjahr 
vollendet hat und die Zeit bis zum vereinbarten Renten-
beginn höchstens noch 10 Jahre beträgt. Der Schlussüber-
schussanteil wird in Prozent der geschäftsplanmäßigen 
Bezugsgröße bemessen, die vom Deckungskapitalverlauf 
und der bisherigen Entwicklung der Überschussbeteiligung 
abhängt. 
cc) Bewertungsreserven
Gemäß § 153 Abs. 3 VVG werden Sie in der Aufschubzeit 
an unseren Bewertungsreserven nach einem verursach-
ungsorientierten Verfahren beteiligt. Die Bewertungs-
reserven werden bei Tod, Kündigung (teilweise Kündigung
anteilig), Wechsel in den Leistungsbezug oder Wahl der 
Kapitalabfindung zur Hälfte zugeteilt.
b) Verwendung der Überschussanteile
aa) in der Aufschubzeit
Im Todesfall oder bei Kündigung ergeben sich im Rahmen 
Ihrer Überschussbeteiligung folgende Auszahlungen:
-  Bei Wahl der Überschussverwendungsart verzinsliche
Ansammlung wird das erreichte Ansammlungsguthaben 
nach den aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen in eine  
lebenslange Rente umgewandelt und an die Bezugsbe-
rechtigten entsprechend der gewählten Rentenzahlungs-
weise ausgezahlt. Im Übrigen ist die Regelung nach Abs. 4 
b) aa) 3. Spiegelstrich Satz 2 ff. entsprechend anzuwen-
den. Bei Kündigung gemäß Teil B § 5 wird nur dann eine 
Zahlung geleistet, wenn die Unverfallbarkeitsfristen
gemäß § 1b BetrAVG noch nicht erfüllt sind; ansonsten 
bleibt das Ansammlungsguthaben dem Vertrag erhalten.
- Haben Sie alternativ die Überschussverwendungsart 
Bonusrente ohne Rückgewähr gewählt, erfolgt keine Aus-
zahlung aus dem Bonusrentendeckungskapital. Bei Kündi-
gung gemäß § 5 wird nur dann eine Zahlung in Höhe des 
Bonus-Rückkaufwertes geleistet, wenn die Unverfallbar-
keitsfristen gemäß § 1b BetrAVG noch nicht erfüllt sind; 
ansonsten bleibt die Bonusrente dem Vertrag erhalten.
-  Die gemäß Abs. 4 a) bb) zugeteilten Schlussüberschuss-
anteile werden ebenso wie die gemäß Abs. 4 a) cc) zuge-
teilten Bewertungsreserven in voller Höhe nach den 
aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen in eine lebenslange 
Rente umgewandelt und an die Bezugsberechtigten aus-
gezahlt. An Stelle der Rente kann der jeweils Bezugsbe-
rechtigte eine Kapitalabfindung erhalten. Der Wunsch, die 
Kapitalabfindung zu wählen, muss innerhalb einer Frist
von 6 Wochen nach dem Tod der versicherten Person in 
Textform mitgeteilt werden. Einer Mitteilung in Textform
bedarf es nicht, wenn das für die Todesfallleistung zu
verrentende Kapital nicht den gemäß § 150 Abs. 4 VVG
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Inhalt Teil A Allgemeine Versicherungsbedingungen
§ 1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
§ 2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
§ 3 Wer erhält die Versicherungsleistung?
      Wie können Sie ein Bezugsrecht einräumen oder über Ihre Rechte verfügen?
§ 4 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen?
§ 5 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
§ 6 Welche Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung gibt es?
§ 7 Wo ist der Gerichtsstand?


Teil A  Allgemeine Versicherungsbedingungen


§ 1 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abge-
schlossen worden ist. Maßgeblicher Beginntermin ist je-
weils 12.00 Uhr Mittag des betreffenden Tages. Vor dem 


Wann beginnt Ihr 


Versicherungs-


schutz?


im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versi-
cherung besteht kein Versicherungsschutz.


§ 2 Was haben Sie bei 


der Beitragszahlung 


zu beachten?


Was geschieht, 


wenn Sie einen Bei-


trag nicht rechtzeitig 


zahlen?


Teil B Produktbedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobenem Rentenbeginn, Beitragsschutz in der   


          Aufschubzeit und Kapitalwahlrecht
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?
§ 2 Wann liegt Erwerbsminderung im Sinne dieser Versicherung vor?
§ 3 Was haben Sie bei Fälligkeit Ihrer Versicherungsleistung und im Rentenbezug zu beachten?
      Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten? Welche Fristen gelten?
§ 4 Welche Folgen hat eine Verletzung der Mitwirkungspflichten?
§ 5 Was gilt, wenn Sie die Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen?
§ 6 Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?
§ 7 Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt?


(1) Die Versicherungsbeiträge sind je nach Verein-
barung in einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder 
durch jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monat-
liche Beitragszahlungen (laufende Beitragszahlung) zu 
entrichten. Sie können aber auch laufende Beiträge in 
variabler Höhe zahlen. In diesem Fall erhöht sich mit 
jeder Beitragszahlung die Versicherungsleistung.
Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- 
und Jahreszahlung ein Jahr, bei unterjähriger Beitrags-
zahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, 
ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.
Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Bei-
tragszahlungsweise (des Tarifs) mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende einer jeden Versicherungsperiode 
möglich, soweit dies tariflich zulässig ist. Die Höhe der 
Beiträge hängt von der gewählten Beitragszahlungsweise 
ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem Wechsel 
der Beitragszahlungsweise unberührt. 
(2) Der Einlösungsbeitrag (erster oder einmaliger Beitrag) 
ist abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 
Absatz 3 VVG) unverzüglich nach Abschluss des 
Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn.
(3) Alle Folgebeiträge (weitere Beiträge) sind jeweils zum 
Beginn der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen, 
längstens bis zum Beginn der Rentenzahlung.
(4) Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr 
und Kosten.
(5) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir 
etwaige rückständige Beiträge verrechnen.


(6) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie haben die 
nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertre-
ten. Zudem können wir eine angemessene Gebühr für die 
Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 
Abs. 1 Satz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) erhe-
ben.
Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungs-
falles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet, sofern wir Sie durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerk-
sam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht 
jedoch, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten haben.
(7) Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 
senden wir Ihnen eine Mahnung, in der wir Ihnen eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Be-
gleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb dieser Frist, so 
entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz wie 
bei einer Beitragsfreistellung gemäß Teil B § 5. Auf diese 
Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich 
hinweisen. Für jede Mahnung können wir eine Gebühr 
berechnen.
(8) Verzugsfolgen
Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 Bürgerliches 
Gesetzbuch). 
(9) Erhält Ihr Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeits-
verhältnis kein Entgelt, kann er die Versicherung mit ei-
genen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Abs. 4 Betriebsrenten-
gesetz (BetrAVG)).


(1) Alle Versicherungsleistungen zahlen wir an den Be-
zugsberechtigten. Das Bezugsrecht ist in den Besonderen 
Bedingungen geregelt.
(2) Eine Abtretung, Beleihung oder Verpfändung von 
Rechten aus dem Vertrag ist ausgeschlossen.


Wer erhält die Ver-


sicherungsleistung? 


Wie können Sie ein 


Bezugsrecht ein-


räumen oder über 


Ihre Recht verfügen?


(3) Bei Zahlungen in das Ausland trägt der Empfänger die 
damit verbundenen Kosten sowie ein eventuelles Verlust-
risiko.


§ 3 


Pro bAV Pensionskasse AG
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§ 5 Welches Recht fin-


det auf Ihren Ver-


trag Anwendung 


und wo ist der 


Gerichtsstand?


Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung.


§ 7 (1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem 
Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche 
Person und wohnen Sie in Deutschland, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
(2) Sind Sie eine natürliche Person und wohnen Sie in 
Deutschland, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das 


Wo ist der 


Gerichtsstand?


für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist 
Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem 
für unseren Sitz zuständigen Gerichtsstand verklagen.Sind 
Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.
(3) Andere nach deutschem Recht begründete Gerichts-
stände werden durch diese Vereinbarungen nicht 
ausgeschlossen.


Teil B  


§ 1 Altersrente
(1) Die bis zum vereinbarten Rentenbeginntermin erwor-
bene Altersrente zahlen wir entsprechend der gewählten 
Rentenzahlungsweise an die versicherte Person, wenn 
diese die jeweiligen Rentenzahlungstermine erlebt. Sie 
basiert auf den bei Vertragsabschluss gültigen Rechnungs-
grundlagen mit einem Rechnungszins von 0,9% p. a. und 
den vom Geschlecht unabhängigen unternehmensindivi-
duellen Sterbetafeln Pro bAV 2013 R Unisex. Weitere 
Informationen zu den Rechnungsgrundlagen können Sie 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
(2) Bei Rentenbeginn kann auch ein Kapitalbetrag von bis 
zu 30 vom Hundert des zu diesem Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehenden Kapitals einmalig ausgezahlt werden 
(Teilkapitalauszahlung). Der Wunsch, die Teilkapitalaus-
zahlung zu wählen, muss vor dem vereinbarten Renten-
beginntermin in Textform mitgeteilt werden. Die Fristen 
für den Antrag auf die Teilkapitalauszahlung entnehmen 
Sie bitte Ihrem Versicherungsschein. Mit der Auszahlung 
verringert sich die Altersrentenleistung.
Erwerbsminderungsrente
(3) Wird die versicherte Person vor dem vereinbarten 
Altersrentenbeginn und vor Vollendung des 62. Lebens-
jahres bzw. des 60. Lebensjahres bei vor dem 01.01.2012 
erteilten Versorgungszusagen erstmals erwerbsgemindert 
(siehe Teil B, § 2), so kann eine Erwerbsminderungsrente 
auf Antrag auf Lebenszeit mindestens aber bis zu einer 
u. U. eintretenden Reaktivierung der versicherten Person 
gezahlt werden. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente 
wird zum Ablauf des Monats, in dem eine Erwerbsminde-
rung eingetreten ist, aus dem vorhandenen Deckungs-
kapital* berechnet. Die erste Zahlung der Erwerbsminde-


Welche Leistungen 


erbringen wir?


(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz (1) entspre-
chend.
(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundes-
republik Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem 
Interesse eine im Inland ansässige Person benennen, die 
bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegen-
zunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).
(4) Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen 
fordern, die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben 
haben.


Produktbedingungen für die Rentenversicherung mit aufgeschobenem Rentenbeginn, Beitragsschutz in der 


Aufschubzeit und Kapitalwahlrecht


(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns 
unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie 
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende 
Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns 
zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall 
gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des 
eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, 
wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb ge-
nommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt 
haben.


§ 4 Was gilt für Mittei-


lungen, die sich auf 


das Versicherungs-


verhältnis beziehen?


rungsrente erfolgt am Monatsersten, der auf den Eintritt 
der Erwerbsminderung folgt. Die Erwerbsminderungsrente 
zahlen wir entsprechend der für die Altersrente gewählten 
Rentenzahlungsweise. Mit Anerkennung unserer Leis-
tungspflicht erlöschen die Ansprüche auf Altersrente, 
auf Kapitalabfindung und auf Leistungen aus ggf. einge-
schlossenen Zusatzversicherungen. Der Anspruch auf 
Zahlung der Erwerbsminderungsrente erlischt, wenn die 
Erwerbsminderung vor dem ursprünglich vereinbarten 
Altersrentenbeginn wieder wegfällt (Reaktivierung). Die 
versicherte Person ist verpflichtet, uns ihre Reaktivierung 
unverzüglich anzuzeigen.
In diesem Fall lebt der ursprüngliche Altersrentenvertrag 
unter Verwendung des zum Zeitpunkt der Reaktivierung 
noch vorhandenen Deckungskapitals* wieder auf.
Kapitalwahlrecht
(4) Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung kann die 
versicherte Person zum vereinbarten Rentenbeginn eine
Kapitalabfindung erhalten, wenn sie diesen Termin erlebt.  
Der Wunsch, die Kapitalabfindung zu wählen, muss vor 
dem vereinbarten Rentenbeginntermin in Textform mitge-
teilt werden. Die Fristen für den Antrag auf die Kapitalab-
findung entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein.
Mit der Auszahlung endet der Vertrag.
Flexibler Rentenbeginn
(5) Nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen kön-
nen Sie vor dem vereinbarten bzw. vor dem gewünschten 
vorgezogenen Rentenzahlungsbeginn eine Änderung des 
Rentenzahlungsbeginns in Textform veranlassen.
a) Vorgezogener Rentenzahlungsbeginn (Abrufoption)
Der Rentenzahlungsbeginn kann vorverlegt werden, wenn
die versicherte Person zum Zeitpunkt des vorgezogenen


§ 6 Welche Möglich-


keiten der außer-


gerichtlichen


Streitbeilegung gibt 


es?


Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einver-
standen sein, haben Sie zur außergerichtlichen Streitbei-
legung die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann 
anzurufen:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de


Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit 
kein Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren 
ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,- Euro 
möglich und für Sie kostenfrei. 


Mit unserem Beitritt zum Versicherungsombudsmann e.V. 
haben wir uns zur Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor dem Versicherungsombudsmann 
verpflichtet.
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§ 1 Fortsetzung


§ 2 (1) Die versicherte Person ist erwerbsgemindert, wenn sie 
nach den Bestimmungen der Deutschen (gesetzlichen) 
Rentenversicherung als berufs- oder erwerbsunfähig bzw. 
voll oder teilweise erwerbsgemindert gilt und deswegen 
eine Rente wegen Berufs-/Erwerbsunfähigkeit oder 
Erwerbsminderung erhält.


Wann liegt Erwerbs-


minderung im Sinne 


dieser Versicherung 


vor?


Spätere Veränderungen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bleiben für die Zahlung unserer Leistungen 
unberücksichtigt.
(2) Kein Leistungsanspruch besteht, wenn die versicherte 
Person die Erwerbsminderung vorsätzlich herbeigeführt 
hat.


§ 3 (1) Wenn die erste Altersrente oder die Kapitalabfindung 
ausgezahlt wird, müssen Sie uns eine amtliche Geburts-
urkunde der versicherten Person einreichen. Wählen Sie 
die Kapitalabfindung, ist uns zusätzlich der Versicherungs-
schein einzureichen. Werden Leistungen auf Grund des 
flexiblen Rentenbeginns beantragt (Teil B § 1), so hat die 
versicherte Person bei Antragstellung die entsprechenden 
Nachweise zu erbringen.
(2) Wir sind berechtigt, vor Auszahlungen einen amtlichen 
Nachweis darüber zu verlangen, dass die versicherte Per-
son noch lebt. 
(3) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich 
anzuzeigen. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 
amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkun-
de einzureichen. Zu Unrecht empfangene Rentenzahlun-
gen sind an uns zurückzuzahlen.
(4) Werden Leistungen wegen Eintritt einer Erwerbsmin-


Was haben Sie bei 


Fälligkeit Ihrer Ver-


sicherungsleistung 


und im Rentenbezug 


zu beachten?


Welche Mitwir-


kungspflichten sind 


zu beachten? 


Welche Fristen 


gelten?


derung geltend gemacht, ist uns eine beglaubigte Ab-
schrift des vollständigen Rentenbescheids der Deutschen 
(gesetzlichen) Rentenversicherung vorzulegen.
(5) Die mit diesen Nachweisen verbundenen Kosten trägt 
derjenige, der die Versicherungsleistung beansprucht.
(6) Der Anspruch auf Zahlung der Versicherungsleistung 
verjährt in drei Jahren, beginnend mit dem Schluss des 
Jahres, in welchem die Leistung erstmals verlangt werden 
kann und die anspruchstellende Person von den Anspruch 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein An-
spruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung 
der anspruchstellenden Person in Textform zugeht. Der 
Zeitraum zwischen der Anmeldung und dem Zugang un-
serer Entscheidung bleibt damit bei der Berechnung der 
Frist unberücksichtigt.


§ 4 (1) Bis zur Vorlage der von uns angeforderten Unterlagen 
und Nachweise (Teil B § 3 Absätze 1 bis 3) können wir 
Versicherungsleistungen zurückbehalten.
(2) Wird die Anzeigepflicht (Teil B § 2 Abs. 3) arglistig 
verletzt, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. 
(3) Bei vorsätzlicher Verletzung der Anzeigepflicht sind wir 
leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber insoweit
bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder 
des Versicherungsfalles, noch des Umfanges der Leis-
tungspflicht ursächlich war.


Welche Folgen hat 


eine Verletzung der 


Mitwirkungspflich-


ten?


* Ein Deckungskapital müssen wir für jeden Versicherungsvertrag bilden, 
um zu jedem Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewährleisten zu können. 
Dessen Berechnung wird nach § 88 Abs. 3 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) und § 341e, 341f des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie den 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen geregelt.


(4) Bei grob fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, 
die Todesfallleistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-
lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer 
nachweisen.
(5) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt 
nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z.B. Fax oder E-Mail)auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen haben.
 
 


Rentenbeginntermins das 62. Lebensjahr bzw. das 60. Le-
bensjahr bei vor dem 01.01.2012 erteilten Versorgungs-
zusagen vollendet hat und bei ihr das Erwerbseinkommen 
altersbedingt weggefallen ist. Die Höhe der ursprünglich 
vereinbarten Altersrente wird dann nach den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik entsprechend ge-
kürzt. Die Ausübung eines Kapitalwahlrechts zu einem 
vorgezogenen Rentenbeginntermin ist nur in Verbindung 
mit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus den Diensten 
des maßgeblichen Arbeitgebers möglich.
b) Hinausgeschobener Rentenzahlungsbeginn (Verlänge-
rungsoption)
Der Rentenzahlungsbeginn kann um jeweils volle - maxi-
mal 10 - Jahre, jedoch höchstens auf das 70. Lebensjahr 
der versicherten Person, hinausgeschoben werden. Die 
Verlängerungsoption kann frühestens ein Jahr vor dem 
vereinbarten Rentenzahlungsbeginn beantragt werden. Ist 
eine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung in Ihren 
Vertrag  eingeschlossen, kann der Rentenzahlungsbeginn 
um maximal 5 Jahre hinausgeschoben werden. Eine ent-
sprechende Verlängerung der Laufzeit eventuell einge-
schlossener Zusatzversicherungen erfolgt, mit Ausnahme 
der Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung, nicht. 
Haben Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart, verkürzt 
sich diese entsprechend der gewählten Verlängerungs-
dauer. Die Ausübung der Verlängerungsoption kann bei-
tragspflichtig oder beitragsfrei erfolgen. Entsprechend den 
von Ihnen gewählten Modalitäten der Verlängerungs-
option nehmen wir, unter Berücksichtigung der aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik, eine Neu-
festsetzung der ursprünglich vereinbarten Rente vor. Hier-
über erhalten Sie einen Nachtrag zum Versicherungs-
schein. 
Todesfallleistungen während der Aufschubzeit
(6) Beitragsschutz (Verrentung der eingezahlten Beiträge) 
a) Bei Tod der versicherten Person vor dem vereinbarten 
Rentenzahlungsbeginn wird die Summe der eingezahlten 
Beiträge für die Rentenversicherung ohne Zinsen nach 
den dann gültigen Rechnungsgrundlagen in eine lebens-
lange Rente umgewandelt und an die Bezugsberechtigten 
entsprechend der gewählten Rentenzahlungsweise aus-
gezahlt  (Todesfallleistung).


b) Anstelle der Rente kann der jeweils Bezugsberechtigte 
eine Kapitalabfindung erhalten. Der Wunsch, die Kapital-
abfindung zu wählen, muss innerhalb einer Frist von 6 
Wochen nach dem Tod der versicherten Person in Text-
form mitgeteilt werden. Einer Mitteilung in Textform 
bedarf es nicht, wenn das für die Todesfallleistung zu 
verrentende Kapital nicht den gemäß § 150 Abs. 4 VVG 
von der Aufsichtsbehörde festgelegten Höchstbetrag für 
gewöhnliche Beerdigungskosten übersteigt. In diesem Fall 
erfolgt an Stelle einer Rentenzahlung die Auszahlung des 
einmaligen Kapitalbetrages als Sterbegeld.
(7) Zusatzversicherung 
Sofern mitversicherte Personen im Sinne der "Bedingun-
gen für die kollektive Witwen/Witwer- und Waisenren-
ten-Zusatzversicherung" oder der "Bedingungen für die 
Hinterbliebenen-Zusatzversicherung" am Todestag 
vorhanden sind, werden Todesfallleistungen aus der ggf. 
eingeschlossenen Zusatzversicherung fällig.
Todesfallleistungen nach Rentenbeginn Garantiezeit: 
(8) Wurde eine Rentengarantiezeit vereinbart und erlebt 
die versicherte Person den vereinbarten Rentenzahlungs-
beginn, zahlen wir die garantierte Altersrente mindestens 
bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unabhängig da-
von, ob die versicherte Person diesen Termin erlebt. Stirbt 
die versicherte Person nach Rentenbeginn, so wird die 
garantierte Rente bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit 
an den Bezugsberechtigten gezahlt. Das Bezugsrecht ist in 
den Besonderen Bedingungen geregelt.
Zusatzversicherung: 
(8) Bei Tod nach Rentenbeginn werden Leistungen ge- 
mäß den "Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-
Zusatzversicherung" fällig, sofern diese Zusatzversiche-
rung zum Zeitpunkt des Rentenbeginns eingeschlossen 
wurde. Der Einschluss der individuellen Hinterblieben-
enrenten-Zusatzversicherung gegen Einmalbeitrag kann 
drei Jahre vor dem planmäßigen Rentenbeginn ohne 
Gesundheitsprüfung vereinbart werden; danach ist hierfür 
eine Gesundheitsprüfung erforderlich.
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§ 6 (1) Wie werden Ihre Beiträge verwendet? 
a) Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns ver-
sicherten Risikos (Risikobeitrag) und  - je nach Art der von 
Ihnen gewählten Versicherung - der Kapitalbildung (Spar-
beitrag).
b) Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:
- Abschluss- und Vertriebskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendun-
gen, wie insbesondere Abschlussvergütungen an die 
Versicherungsvermittler, Aufwendungen für die Aufnah-
me des Vertrages in den Versicherungsbestand und Auf-
wendungen für die Risikoprüfung im Zusammenhang mit 
dem Abschluss des Versicherungsvertrages. Sie umfassen 
auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie insbe-
sondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Antragsbearbeitung und Policierung. 
Insoweit ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrech-
nungsverfahren nach der Deckungsrückstellungsver-
ordnung maßgebend. Hierbei werden die ersten Beiträge 
zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten 
herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im
Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in 


Wie werden Ihre 


Beiträge verwendet?


Welche Kosten und 


Gebühren fallen an 


und wie werden sie 


ausgeglichen?


der jeweiligen Versicherungsperiode und für die Bildung 
der Deckungsrückstellung aufgrund von § 25 Abs. 2 
RechVersV i.V.m. § 169 Abs. 3 VVG bestimmt sind. Der 
auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungs-
rückstellungsverordnung auf 2,5% der von Ihnen 
während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge 
beschränkt. Dies bedeutet, dass z.B. bei Zahlung eines 
Einmalbeitrags die Verrechnung der Abschluss- und Ver-
triebskosten sofort erfolgt.
Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden 
während der vertraglich vereinbarten Beitragszahlungs-
dauer aus den laufenden Beiträgen getilgt. 
Die beschriebene Kostenverrechnung hat - wenn die von 
Ihnen gewählte Versicherung die Bildung einer beitrags-
freien Versicherungsleistung oder eines Rückkaufswertes 
vorsieht - wirtschaftlich zur Folge, dass in der Anfangszeit
Ihrer Versicherung bei laufender Beitragszahlung nur ge-
ringe Beträge bzw. bei der Zahlung eines Einmalbeitrags 
oder bei abgekürzter Zahlungsdauer nur ein geminderter 
Betrag vorhanden sind, mindestens jedoch die in der 
Tabelle im Rahmen der Information zu Rückkauf und 
Beitragsfreistellung genannten Beträge. Dort finden Sie 
hierzu weitergehende Informationen.


Rückkauf - die vom Zeitpunkt Ihrer Kündigung abhängen 
- sowie weitere Einzelheiten können Sie der Tabelle im 
Rahmen der "Information zu Rückkauf und Beitragsfrei-
stellung" entnehmen.
(7) Sind die gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen zum 
Schluss der vereinbarten Versicherungsperiode im Sinne 
des § 1b BetrAVG erfüllt, kann die Versicherung nicht 
mehr gekündigt, sondern nur noch beitragsfrei weiterge-
führt werden. Ein Anspruch auf einen Rückkaufswert/ 
eine Leistung bei Rückkauf besteht in diesem Fall nicht.
(8) Die Rückzahlung von Beiträgen können Sie nicht ver-
langen. Ausstehende Forderungen werden mit dem Rück-
kaufswert verrechnet. 
Beitragsfreistellung


(9) Sie können jederzeit beantragen, von Ihrer Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. Der Antrag muss 
in Textform erfolgen. In diesem Fall erhöht sich die bis 
zum Beitragsfreistellungstermin erreichte Altersrentenan-
wartschaft nicht mehr bzw. setzen wir die Rente auf eine 
beitragsfreie Rente herab, die wir nach den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der 
Versicherungsperiode errechnen. Die aus Ihrer Versiche-
rung für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfü-
gung stehenden Mittel vermindern sich um ausstehende 
Forderungen.
(10) Da wir Ihre ersten Beiträge mit den Abschluss- und 
Vertriebskosten verrechnen (vgl. Teil B § 6), stehen bis zur 
Tilgung der Abschluss- und Vertriebskosten nur geringe 
Beträge für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Ver-
fügung. Auch nach dieser Tilgung stehen nicht unbedingt 
Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung 
einer beitragsfreien Leistung zur Verfügung. Die Höhe der 
garantierten beitragsfreien Rente - die vom Zeitpunkt der 
Beitragsfreistellung abhängt - sowie weitere Einzelheiten 
können Sie der Tabelle im Rahmen der "Information zu 
Rückkauf und Beitragsfreistellung" entnehmen.
(11) Haben Sie die Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht beantragt und erreicht die nach Abs. 9 zu berech-
nende beitragsfreie Rente den Mindestbetrag von 20 EUR 
nicht, so erhalten Sie den Rückkaufswert und die Versi-
cherung erlischt, unabhängig davon, ob die gesetzliche 
Unverfallbarkeit (vgl. Abs. 1) bereits eingetreten ist.
(12) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-
langen.


§ 5 Kündigung
(1) Sofern die gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen zum 
Schluss der vereinbarten Versicherungsperiode im Sinne 
des § 1b BetrAVG noch nicht erfüllt sind, können Sie die 
Versicherung - jedoch nur bis zu 3 Monaten vor Renten-
beginn und sofern keine Zahlungspflicht aus einer Er-
werbsminderungsrente oder sonstigen Zusatzversicherung 
besteht - ganz oder teilweise kündigen. Die Kündigung 
muss in Textform erfolgen. Nach einer Kündigung er-
halten Sie gemäß § 169 VVG den Rückkaufswert Ihrer 
Versicherung, soweit dieser bereits entstanden ist (vgl. 
Abs. 2 und 6). Mindestens erhalten Sie den Betrag des 
Deckungskapitals, der sich bei Verrechnung -unter 
Beachtung der aufsichtsrechtlichen Grenzen- der ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten gemäß Teil B § 6 
Abs. 1 b ergibt. Die Erstattung des Rückkaufswertes 
erfolgt bei teilweiser Kündigung anteilig.
(2) Wir berechnen den Rückkaufswert nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den 
Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation für den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode als Deckungs-
kapital Ihrer Versicherung.
(3) Von dem so ermittelten Wert erfolgt kein (Storno-)
Abzug.
(4) Zusätzlich zahlen wir die Ihrem Vertrag bereits zuge-
teilten Überschussanteile aus, soweit sie nicht bereits in
dem nach Absatz 1 berechneten Rückkaufswert enthalten 
sind, sowie einen Schlussüberschussanteil, soweit ein sol-
cher für den Fall einer Kündigung vorgesehen ist. 
Außerdem erhöht sich der Auszahlungsbetrag ggf. um die 
Ihrer Versicherung gemäß Tei B § 7 zugeteilten Bewer-
tungsreserven.
(5) Setzen Sie Ihre Versicherung nur teilweise herab (Teil-
kündigung), so ist dies unwirksam, wenn die verbleibende 
beitragspflichtige monatliche Rente unter den Mindestbe-
trag von 25 EUR oder die monatliche Beitragsrate unter 
25 EUR sinkt. Zur Beendigung Ihrer Versicherung müssen 
Sie in diesem Fall den Vertrag vollständig kündigen.
(6) Da wir Ihre ersten Beiträge mit den Abschluss- und 
Vertriebskosten verrechnen, kann in der Anfangszeit nur 
ein geringer Rückkaufswert vorhanden sein (vgl. Teil B 
§ 6). Auch nach dieser Tilgung erreicht der Rückkaufswert
nicht unbedingt die Summe der eingezahlten Beiträge. Die 
Höhe der garantierten Rückkaufswerte/Leistung bei 


Was gilt, wenn Sie 


die Versicherung 


kündigen oder bei-


tragsfrei stellen?
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§ 7 Wie sind Sie an un-
seren Überschüssen 
beteiligt?


Wir beteiligen die Versicherungsverträge gemäß § 153 des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüs-
sen und Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung), die 
jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt 
werden. 
(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbe-
teiligung
(a) Überschüsse entstehen, wenn sich die tatsächlichen
- Nettoerträge der Kapitalanlagen (Zinsergebnis),
- Aufwendungen für Versicherungsleistungen (Risiko-
ergebnis)
und
- Kosten des Versicherungsbetriebs (Kostenergebnis)
günstiger als bei der Tarifkalkulation zu Grunde gelegt
entwickeln.
aa) An den Nettoerträge derjenigen Kapitalanlagen, die 
für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind, 
beteiligen wir die Versicherungsnehmer insgesamt min-
destens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Höhe. Aus diesem Betrag werden zunächst die Zinsen 
finanziert, die zur Finanzierung der garantierten Versiche-
rungsleistungen benötigt werden. Die verbleibenden 
Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer. Sollte sich die Lebenserwartung der 
Versicherten so stark erhöhen, dass die aktuellen Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation voraussichtlich 
nicht mehr ausreichen, um die Rentenzahlungen auf 
Dauer zu sichern, können ab diesem Zeitpunkt Über-
schüsse zur dauerhaften Sicherung der Rentenleistung 
verwendet werden.
bb) Die Versicherungsnehmer werden auch an dem 
Risiko- und Kostenergebnis in der aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Höhe beteiligt.
cc) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben 
deshalb gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusam-
mengefasst. In Abhängigkeit von den versicherten Risiken 
haben wir Bestandsgruppen gebildet. So werden z.B. das 
Todesfall- oder Langlebigkeitsrisiko in Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Die Verteilung des Überschusses auf 
die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, wie sie zu 
seiner Entstehung beigetragen haben. Des Weiteren 
berücksichtigen wir insbesondere die Grundlagen der 
Beitragskalkulation (z.B. Rechnungszins, Sterbetafel), die 
Art des Versicherungsvertrages (z.B. laufende Beitrags-
zahlung, Einmalbeitrag) und die Kapitalmarktverhältnisse.
Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung zu, soweit er nicht in Form der sog. Direkt-
gutschrift bereits unmittelbar den überschussberechtigten 
Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese Rückstellung 
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu 
glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschuss-
beteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. 
Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im 
Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes, sowie zur Verlustabdeckung
und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen 
(§ 139 VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde. 


(b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert 
der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die 
Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die 
Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, 
kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten 
auszugleichen.
Die Beteiligung an den Bewertungsreserven wird den 
Verträgen der Versicherungsnehmer gemäß § 153 Abs. 3 
VVG nach einem verursachungsorientierten Verfahren 
rechnerisch zugeordnet. Die Höhe der Bewertungsreserven 
wird mindestens einmal jährlich neu ermittelt.
Bei Erleben, Tod oder Kündigung, bei Rentenversiche-
rungen auch bei Wechsel in den Leistungsbezug teilen wir 
den für diesen Zeitpunkt aktuellen Betrag, zur Hälfte zu. 
Bei Rentenversicherungen erfolgt eine Beteiligung auch 
während des Leistungsbezugs. Aufsichtsrechtliche 
Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben unberührt.
(2) Welche Grundsätze und Maßstäbe gelten für die 
Überschussbeteiligung Ihres Vertrages?
Dem Versicherungsschein können Sie entnehmen, zu 
welcher Bestandsgruppe die Versicherung gehört. In Ab-
hängigkeit von dieser Zuordnung erhält die Versicherung 
jährlich Überschussanteile. Die Mittel für die Überschuss-
anteile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des 
Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die 
Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom 
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des 
Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen 
die Überschussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht. 
Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit 
anfordern.
(3) Unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Bewer-
tungsreserven kann vom Vorstand auf Vorschlag des 
Verantwortlichen Aktuars jährlich eine Mindestbeteili-
gung festgelegt werden.
Bei der Berechnung der Ihrem Vertrag zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und 
die Höhe des zinserzeugenden Kapitals Ihres Vertrags 
berücksichtigt.
(4) Vor Rentenzahlungsbeginn gilt:
Die für Ihren Vertrag geltende und im Versicherungsschein 
genannte Überschussverwendungsform haben Sie bei 
Antragstellung für die Vertragslaufzeit bis zum verein-
barten Rentenzahlungsbeginn festgelegt.
a) Überschussanteile und deren Bemessungsgrößen für 
Ihren Vertrag
Überschussanteile können gutgeschrieben werden als 
aa) Grund- und Zinsüberschussanteile
(i) Grund- und Zinsüberschussanteile werden ab Versiche-
rungsbeginn jeweils am Ende eines Versicherungsjahres 
zugeteilt.
(ii) Überschussverwendungsarten
- Bonusrente mit Rückgewähr: 
Die Grund- und Zinsüberschussanteile werden zur Erhö-
hung der Versicherungsleistung verwendet. Bei Tod der 
versicherten Person vor dem vereinbarten Rentenzah-
lungsbeginn wird die Summe der in den Bonus einge-
flossenen Überschussanteile ohne Zinsen nach den dann  


gezahlt wird, sowie bei Versicherungen im Renten-
bezug entnehmen wir jährlich Ihrem Deckungskapital 
die laufenden Verwaltungskosten. Bei Rentenversiche-
rungen im Rentenbezug wird der ausgewiesene Renten-
betrag dadurch nicht geschmälert.
b) Gebühren
Sollten Sie Dienstleistungen oder Geschäftsvorfälle ver-
anlassen, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres 
Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen Gebühren in 


§ 6 Fortsetzung


Rechnung stellen. Hierzu können wir Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung 
des tatsächlichen durchschnittlichen Verwaltungsaufwan-
des und nach billigem Ermessen festsetzen.


- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den 
Beitragseinzug und die Bestandsverwaltung sowie für die 
Regulierung von Versicherungsfällen.
Nähere Informationen können Sie dem Kostenausweis im 
Rahmen des Versicherungsscheins entnehmen.
Die Regelungen gelten für Beitrags- und/oder Leistungs-
erhöhungen entsprechend.
(2) Welche Kosten werden nicht von den Beiträgen 
gedeckt?
a) Verwaltungskosten beitragsfreier Versicherungen
Bei beitragsfreien Versicherungen, für die bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles kein laufender Beitrag mehr
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§ 7 Fortsetzung erfüllt sind; ansonsten bleibt die Bonusrente dem Vertrag 
erhalten. 
-  Die gemäß Abs. 4 a) bb) zugeteilten Schlussüberschuss-
anteile werden ebenso wie die gemäß Abs. 4 a) cc) 
zugeteilten Bewertungsreserven in voller Höhe nach den 
aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen in eine lebenslange 
Rente umgewandelt und an die Bezugsberechtigten aus-
gezahlt. Im Übrigen ist die Regelung nach Teil B § 1 Nr. 6b 
entsprechend anzuwenden. 
bb) zum Ende der Aufschubzeit 
(i) bei Wahl der Rentenleistung
Alle bei Rentenbeginn vorhandenen Überschussanteile 
und zugeteilten Bewertungsreserven gemäß Abs. 4 a) 
werden bei Rentenbeginn gemäß den zum Zeitpunkt des 
Rentenzahlungsbeginns gültigen Rechnungsgrundlagen 
zur Erhöhung der garantierten Rentenleistung verwendet.
(ii) bei Wahl der Kapitalabfindung
Alle zum Ende der Aufschubzeit vorhandenen Über-
schussanteile und zugeteilten Bewertungsreserven gemäß 
Abs. 4 a) werden ausgezahlt
(5) Ab Rentenzahlungsbeginn gilt:
a) Überschussanteile und deren Bemessungsgrößen 
aa) Grund- und Zinsüberschussanteile 
Überschussanteile erhalten Sie als Grund- und Zinsüber-
schussanteile. Diese werden ab Rentenbeginn jeweils am 
Ende eines Versicherungsjahres zugeteilt. Bemessungs-
größe ist das jeweils aktuelle Deckungskapital.
bb) Bewertungsreserven
Gemäß § 153 Abs. 3 VVG werden Ihrem Vertrag während 
des Rentenbezugs Bewertungsreserven nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren zugeordnet und zum Ver-
sicherungsjahrestag zur Hälfte zugeteilt.
b) Verwendung der Überschussanteile
aa) Grund- und Zinsüberschussanteile
Die Überschussanteile werden zur jährlichen Steigerung 
der jeweils erreichten Rente verwendet. Der jährliche 
Steigerungssatz ist abhängig von der Höhe der jeweils 
deklarierten Überschussanteilsätze.
bb) Bewertungsreserven
Die Ihrer Versicherung zugeteilten Bewertungsreserven 
werden in voller Höhe zur jährlichen Steigerung der 
jeweils erreichten Rente verwendet.
(6) In welcher Höhe fällt die Überschussbeteiligung an?
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der langen 
Vertragslaufzeit nicht vorhersehbar und von uns nur 
begrenzt beeinflussbar. Wesentliche Einflussfaktoren sind 
von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wesentliche Einfluss-
faktoren sind dabei die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, 
die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten. 
Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also 
nicht garantiert werden. Den möglichen Verlauf der Über-
schussbeteiligung können Sie den Tabellen zur Werteent-
wicklung, die dem Versicherungsschein beiliegen, entneh-
men.
(7) Weitere Erläuterungen sowie versicherungsmathe-
matische Hinweise finden Sie im beiliegenden Merkblatt 
zur Überschussbeteiligung.


Die für Ihre Versicherung zuständige Aufsichtsbehörde 
ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Postfach 12 53, 53002 Bonn, 
Internet: www.bafin.de.


Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-
ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin.


gültigen Rechnungsgrundlagen in eine Rente umgewandelt 
und an die Bezugsberechtigten ausgezahlt. 
Verzinsliche Ansammlung: 
Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesam-
melt, dabei ist die Verzinsung des Ansammlungsguthabens 
(Ansammlungszins) nicht garantiert. Maßgeblich ist inso-
weit unsere jeweils aktuelle Deklaration.
(iii) Als Bemessungsgröße für die Grund- und Zinsüber-
schussanteile dient das maßgebliche Deckungskapital aus 
Ihrer Versicherung und zugeteilten Bonusrenten (bei der 
Überschussverwendungsart Bonusrente mit Rückgewähr). 
bb) Schlussüberschussanteile
Der Schlussüberschuss wird einmalig zum Zeitpunkt des 
vereinbarten Rentenbeginns festgelegt und zugeteilt. Eine 
anteilige Zuteilung erfolgt bei Kündigung Ihres Vertrags, 
bei vorgezogenem Rentenzahlungsbeginn oder im Todes-
fall, sofern die versicherte Person das 60. Lebensjahr voll-
endet hat und die Zeit bis zum vereinbarten Rentenbeginn 
höchstens noch 10 Jahre beträgt.
Der Schlussüberschussanteil wird in Prozent der geschäfts-
planmäßigen Bezugsgröße bemessen, die vom Deckungs-
kapitalverlauf und der bisherigen Entwicklung der Über-
schussbeteiligung abhängt.
cc) Bewertungsreserven
Gemäß § 153 Abs. 3 VVG werden Sie in der Aufschubzeit 
an unseren Bewertungsreserven nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren beteiligt. Die Bewertungs-
reserven werden bei Tod, Kündigung (teilweise Kündigung 
anteilig), Wechsel in den Leistungsbezug oder Wahl der 
Kapitalabfindung zur Hälfte zugeteilt 
b) Verwendung der Überschussanteile
aa) in der Aufschubzeit
Im Todesfall oder bei Kündigung ergeben sich im Rahmen 
Ihrer Überschussbeteiligung folgende Auszahlungen:
-  Bei Wahl der Überschussverwendungsart verzinsliche 
Ansammlung wird das erreichte Ansammlungsguthaben 
nach den aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen in eine 
lebenslange Rente umgewandelt und an die Bezugsbe-
rechtigten entsprechend der gewählten Rentenzahlungs-
weise ausgezahlt. Im Übrigen ist die Regelung nach Teil B 
§ 1 Nr. 6 b entsprechend anzuwenden. Bei Kündigung 
gemäß Teil B § 5 wird nur dann eine Zahlung geleistet, 
wenn die Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1b BetrAVG 
noch nicht erfüllt sind; ansonsten bleibt das Ansamm-
lungsguthaben dem Vertrag erhalten.
- Haben Sie alternativ die Überschussverwendungsart 
Bonusrente mit Rückgewähr gewählt, werden Ihre Grund- 
und Zinsüberschussanteile zur Erhöhung der Versicherungs-
leistung verwendet. Bei Tod der versicherten Person vor 
dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn wird die Summe 
der in den Bonus eingeflossenen Grund- und  Zinsüber-
schussanteile ohne Zinsen nach den dann gültigen Rech-
nungsgrundlagen in eine Rente umgewandelt und an die 
Bezugsberechtigtenausgezahlt. Im Übrigen ist die Regelung 
nach Teil B § 1 Nr. 6 b entsprechend anzuwenden. 
Bei Kündigung gemäß § 5 wird nur dann eine Zahlung in 
Höhe des Bonus-Rückkaufwertes geleistet, wenn die 
Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1b BetrAVG noch nicht 
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Inhalt § 1 Wer ist Witwe/Witwer oder Waise im Sinn dieser Bedingungen?
§ 2 Welche Leistungen erbringen wir?
§ 3 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung? 
§ 4 Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt?
§ 5 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?


§ 1 (1) Mitversicherte Personen (Witwe/Witwer oder Waise) 
sind die Personen, für die nach dem Tod der versicherten 
Person die Witwen/Witwer- oder Waisenrente gezahlt 
werden sollen. Versicherte Person im Sinn dieser Bedin-
gungen ist die Person, auf deren Leben die Hauptversi-
cherung (Altersrenten-Versicherung) abgeschlossen ist.


Wer ist Witwe/r 
oder Waise im Sinn 
dieser Bedingungen?


(2) Witwe/Witwer im Sinn dieser Bedingungen ist der 
Ehepartner, mit dem/der die versicherte Person im Zeit-
punkt ihres Todes verheiratet war bzw. der Lebenspart-
ner, mit dem eine Lebenspartnerschaft im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes (LPartG) bestand. 
(3) Waisen sind die Kinder im Sinne des § 32 Abs. 3, 4 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 Einkommensteuergesetz 
(EStG).


§ 2 (1) Wenn die versicherte Person vor Beginn der Alters-
rente stirbt und die mitversicherte Person im Sinne des § 1 
zu diesem Zeitpunkt noch lebt, zahlen wir eine
- vereinbarte Witwen-/Witwer-Rente
und/oder eine
- vereinbarte Waisenrente.
Voraussetzung für die Gewährung einer Witwen/Witwer-
rente ist, dass die Ehe bzw. die Lebenspartnerschaft im 
Sinne des § 1 Abs. 2 zu diesem Zeitpunkt mindestens 2 
Jahre bestand. Die Witwen-/Witwerrente wird lebens-
länglich bzw. bis zur (Wieder-)Heirat oder Eintragung 
einer neuen Lebenspartnerschaft der/des Witwe/Witwers 
gezahlt, was uns in Textform anzuzeigen ist.
Voraussetzung für die Gewährung einer Waisenrente ist, 
dass das Kind zum Zeitpunkt des Todes der versicherten 
Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ein 
Kind ist über das vollendete 18. Lebensjahr hinaus in den 
Grenzen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 
EStG zum Bezug der Waisenrente berechtigt. Für Versor-
gungszusagen, die vor dem 1. Januar 2007 erteilt worden 
sind, wird eine Waisenrente längstens bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres, ansonsten längstens bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres gewährt.


Welche Leistung 
erbringen wir?


Ansonsten wird die vereinbarte Waisenrente bis zu dem 
Tag, an dem die Waise das für die Beendigung des Ren-
tenbezugs vereinbarte Alter erreicht hat, gezahlt. Die 
Waisenrente entfällt in jedem Fall, wenn das Kind heiratet 
oder stirbt. 
(2) Sämtliche Witwen-/Witwer- und Waisenrenten dürfen 
zusammen nicht höher als die zum Todestag erreichte Al-
tersrentenanwartschaft der zugehörigen Hauptversiche-
rung sein; in diesem Fall werden die Renten anteilig ge-
kürzt.
Im Falle der (Wieder-)Heirat oder Eintragung einer neuen 
Lebenspartnerschaft der/des Witwe/Witwers werden 
keine weiteren Witwen-/Witwerrenten mehr gezahlt. 
Stattdessen wird zum Zeitpunkt der (Wieder-)Heirat bzw. 
Eintragung einer neuen Lebenspartnerschaft einmal eine 
Kapitalzahlung in Höhe von 2 Jahresrenten gezahlt.
(3) Die erste Rentenzahlung beginnt am Ersten des Mo-
nats, der auf den Todestag folgt. Bei vereinbarter viertel-, 
halb- oder jährlicher Zahlungsweise wird die erste Rente 
bis zum nächsten Fälligkeitstermin einmal anteilig gezahlt.
Die Witwen-/Witwer- und Waisenrente zahlen wir zu den 
gleichen Fälligkeitsterminen, die für die Zahlung der 
Altersrente vereinbart waren.


§ 3 (1) Die Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversiche-
rung eine Einheit; sie kann ohne diese nicht fortgesetzt 
werden. Wenn der Versicherungsschutz aus der Haupt-
versicherung aus anderen Gründen als durch den Tod der 
versicherten Person endet, so erlischt auch die Zusatzver-
sicherung. Die Zusatzversicherung endet mit Beginn der 
Altersrente der zugehörigen Hauptversicherung, sofern 
bis zu diesem Zeitpunkt keine Leistungspflicht entstanden 
ist.


Wie ist das 
Verhältnis zur 
Hauptversicherung?


(2) Wenn die Hauptversicherung ganz oder teilweise in 
eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt wird, wan-
delt sich auch die Zusatzversicherung ganz oder teilweise 
in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Ren-
te um. Das Verhältnis zwischen Alters-, Witwen-/Witwer- 
und Waisenrente bleibt dabei unverändert.
(3) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt 
ist, finden die Allgemeinen Bedingungen für die Haupt-
versicherung sinngemäß Anwendung.


§ 4 Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
gemäß § 153 VVG an den Überschüssen und Bewer-
tungsreserven (Überschussbeteiligung). Ergänzend zu den 
Bestimmungen zur Überschussbeteiligung in Teil B § 6 
bzw. § 7 der Ihrem Vertrag zu Grunde liegenden Versi-
cherungsbedingungen der Hauptversicherung gilt: 
(1) Bemessungsgrößen und Verwendung der Über-
schussanteile für Ihren Vertrag
Die Zusatzversicherung ist nach den Grundsätzen der 
Hauptversicherung (Überschussermittlung und Über-
schussbeteiligung) an dem erwirtschafteten Überschuss 
(Waisenrenten im Rentenbezug jedoch nur nach der 
Überschussverwendung: Überschusssystem mit jährlicher 
Steigerung) beteiligt.


Wie sind Sie an 
unseren Über-
schüssen beteiligt? 


(2) Beteiligung an den Bewertungsreserven
Gemäß § 153 Abs. 3 VVG werden Ihrem Vertrag Bewer-
tungsreserven nach einem verursachungsorientierten 
Verfahren zugeordnet. 
In der Aufschubzeit erhalten Sie aus der Beteiligung an 
den Bewertungsreserven eine Schlusszahlung. Die hälftig 
zugeteilten Bewertungsreserven werden zur Leistungser-
höhung verwendet, wenn die Versicherung in den Leis-
tungsbezug wechselt oder beendet wird. 
In der Rentenbezugszeit werden Ihrem Vertrag Bewer-
tungsreserven zugeordnet und zum Versicherungsjahres-
tag zur Hälfte zugeteilt. Die zugeteilten Bewertungsreser-
ven werden in voller Höhe entsprechend der Vereinba-
rung zur Verwendung der Überschussanteile im Renten-
bezug verwendet.
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§ 5 Nur in Verbindung mit dem Abschluss einer Hauptversi-
cherung in Form einer Rentenversicherung mit aufge-
schobenem Rentenbeginn gilt:
(1) Vorvertragliche Anzeigepflicht
Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen 
darauf, dass Sie und die versicherte Person alle vor Ver-
tragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen 
nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, ge-
sundheitlichen Störungen und Beschwerden.
(2) Rücktritt
Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder der ver-
sicherten Person nicht oder nicht richtig angegeben wor-
den sind, können wir vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die 
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt wurde. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der nicht oder 
nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Haben Sie oder die versicherte Person die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unabhängig 
vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur 
Leistung nicht verpflichtet. 
Wird die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben, zahlen 
wir einen ggf. vorhandenen Rückkaufswert (siehe Teil B § 
5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen der VG 242 
bzw. VG 244) aus. 
Erstattung der gezahlten Beiträge können Sie nicht ver-
langen.
(3) Kündigung
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten. 
Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der 
Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern 
die  genannten Beträge erreicht werden (siehe Teil B § 5 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen der VG 242 
bzw. 244).  
(4) Rückwirkende Vertragsanpassung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden diese anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 


Was bedeutet die 


vorvertragliche An-


zeigepflicht?


diese anderen Bedingungen ab Beginn der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungs-
schutz für den nicht angezeigten Umstand aus, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang un-
serer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung wer-
den wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.
(5) Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsan-


passung
Die in den Absätzen (2) bis (4) genannten Rechte stehen 
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
haben. Wir müssen diese Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte 
müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nach-
träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 
deren Kenntniserlangung angeben.
Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, 
wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige bei Vertragsschluss kannten.
Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren seit 
Vertragsschluss ausüben. Haben Sie oder die versicherte 
Person die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre.
Die Ausübung dieser Rechte erfolgt durch schriftliche 
Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. 
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten 
benannt haben, gilt nach dem Ableben der versicherten 
Person ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese 
Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt 
nicht ermittelt werden, so können wir den Inhaber des 
Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung 
als bevollmächtigt ansehen.
(6) Anfechtung
Wir können den Versicherungsvertrag auch wegen arg-
listiger Täuschung anfechten, falls durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben bewusst und gewollt auf unsere 
Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist.
Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, so 


können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, 


auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 


Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten.  


(7) Ausübung der Anfechtung
Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab 
Kenntnis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. 
Die Anfechtung können wir nur innerhalb von zehn Jah-
ren seit Vertragsschluss erklären. 
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten 
benannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsbe-
rechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung 
entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberechtigter nicht 
vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt wer-
den, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins 
zur Entgegennahme der Erklärung als bevollmächtigt 
ansehen.
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Inhalt § 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhöhung der Beiträge bzw. Versicherungsleistungen?


§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versicherungsleistungen?


§ 3 Wonach errechnen sich die erhöhten Leistungen bzw. Beiträge?


§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung?


§ 5 Wann werden Erhöhungen ausgesetzt?


§ 1 (1) Der Beitrag bzw. die Leistung für diese Versicherung 
einschließlich etwaiger Zusatzversicherungen erhöht sich 
jährlich entsprechend der bei Vertragsabschluss getrof-
fenen Vereinbarung nach einer der nachfolgenden Vari-
anten. Die für Ihren Vertrag gültige Variante können Sie 
Ihrem Versorgungsvorschlag bzw. unserem Angebot und 
nach dem Zustandekommen des Vertrages dem Versi-
cherungsschein entnehmen.


Nach welchem Maß-


stab erfolgt die plan-


mäßige Erhöhung 


der Beiträge bzw. 


Versicherungsleis-


tungen?


c) 


§ 2 (1) Die Erhöhung des Beitrags und der Versicherungsleis-
tungen gemäß § 1 Abs. 1c erfolgen jeweils zur ersten 
Beitragsfälligkeit in dem Kalenderjahr, das auf eine Er-
höhung der Beitragsbemessungsgrenze oder des 
Höchstbeitrags in der Deutschen (gesetzlichen) Renten-
versicherung folgt oder mit ihr zusammenfällt. 
(2) Die Erhöhung des Beitrags und der Versicherungsleis-
tungen gemäß § 1 Abs. 1 a und b erfolgen jeweils zu 
dem Jahrestag des Versicherungsbeginns bzw. zu dem 
Jahrestag des Versicherungsbeginns, der auf eine Erhöh-
ung des Höchstbeitrags in der Deutschen (gesetzlichen) 
Rentenversicherung folgt oder mit ihr zusammenfällt.
(3) Die Erhöhungen erfolgen bis zum Ablauf der Beitrags-
zahlungsdauer.
(4) Übersteigt - einschließlich der Ansprüche bei anderen 
Versicherungsunternehmen - die ggf. mitversicherte Be-


Zu welchem Zeit-


punkt erhöhen sich 


Beiträge und Versi-


cherungsleistungen?


rufsunfähigkeitsrente infolge einer Erhöhung 60% des 
monatlichen Bruttoeinkommens der versicherten Person 
(Angemessenheit) erlischt zu dieser Zusatzversicherung 
das Recht auf weitere planmäßige Erhöhungen ab diesem 
Zeitpunkt. Eine Überschreitung dieser Angemessenheits-
grenze ist von der versicherten Person dem Versicherer 
anzuzeigen. Auf Verlangen des Versicherers sind ent-
sprechende Unterlagen vorzulegen, um die Prüfung zu 
ermöglichen. Ist die Angemessenheit nicht mehr gege-
ben, sind übersteigende Erhöhungen rückgängig zu 
machen.
(5) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin 
eine Mitteilung über die Erhöhung. Der Versicherungs-
schutz aus der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhö-
hungstermin.


§ 3 (1) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen bzw. der 
Beiträge errechnet sich nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik aus dem am Erhöhungstermin 
erreichten Alter der versicherten Person, der restlichen 
Beitragszahlungsdauer, der restlichen Zeit bis zum Ren-
tenbeginn und dem bei Abschluss des Vertrags gültigen 
Tarif. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im 
gleichen Verhältnis wie die Beiträge.


Wonach errechnen 


sich die erhöhten 


Leistungen bzw. 


Beiträge?


- 


§ 4 (1) Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getrof-
fenen Vereinbarungen, insbesondere die zur Verrech-
nung der Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Be-


Welche sonstigen 


Bestimmungen 


gelten für die 


Erhöhung?


zugsrechtsverfügung, erstrecken sich auch auf die 
Erhöhung der Versicherungsleistungen.


§ 5 (1) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn ihr bis zum 
Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin wi-
dersprochen oder der erste erhöhten Beitrag nicht inner-
halb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin ge-
zahlt wurde.
(2) Unterbliebene Erhöhungen können mit unserer Zu-
stimmung nachgeholt werden.
(3) Sollte mehr als zwei Mal hintereinander von der Er-
höhungsmöglichkeit kein Gebrauch gemacht worden 
sein, erlischt das Recht auf weitere Erhöhungen; es kann 
jedoch mit unserer Zustimmung neu begründet werden.
Ist zu Ihrer Hauptversicherung eine Berufsunfähigkeits-


Wann werden 


Erhöhungen ausge-


setzt?


Zusatzversicherung eingeschlossen, wird jedoch eine er-
neute Gesundheitsprüfung notwendig.
(4) Ist zu Ihrer Hauptversicherung die Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung mitversichert,


Pro bAV Pensionskasse AG


die auf die Zusatzversicherungen entfallenden Beitrags-
teile bei der Berechnung planmäßiger Erhöhungen nur 
während der Beitragszahlungsdauer der Zusatzversiche-
rung berücksichtigt.


- 


ihre Versicherungsleistungen - bis zu etwaigen Höchst-
grenzen - im selben Verhältnis wie die der Hauptver-
sicherung erhöht, es sei denn, die Zusatzversicherung 
wurde explizit von der Erhöhung ausgenommen;


- 


- 


so bleibt, wenn Sie zusätzlich zu der hier geregelten Dy-
namik auch die separate Dynamik der Beitragsbefreiung 
im Leistungsfall vereinbart haben, diese von der Rege-
lung des Abs. 3 unberührt;
und haben Sie nicht zusätzlich die Dynamik der Bei-
tragsbefreiung im Leistungsfall vereinbart, so erfolgen 
keine Erhöhungen, solange Ihre Beitragszahlungspflicht 
wegen Berufsunfähigkeit ganz oder teilweise entfällt.


a) 


b) (2) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Ver-
sicherungssummen ohne erneute Gesundheitsprüfung.


Der Vorjahres-Beitrag erhöht sich jeweils im selben 
Verhältnis wie die Beitragsbemessungsgrenze in der 
Deutschen (gesetzlichen) Rentenversicherung, mindes-
tens aber um einen fest vereinbarten Prozentsatz.  
Der Vorjahres-Beitrag erhöht sich jeweils um einen 
festen Prozentsatz.


Der Vorjahres-Beitrag erhöht sich jeweils im selben 
Verhältnis wie die Beitragsbemessungsgrenze (alte 
Bundesländer) in der Deutschen (gesetzlichen) Renten-
versicherung. Der Gesamtbeitrag im Kalenderjahr steigt 
maximal auf den in § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz 
(EStG) genannten Höchstbetrag (mit Stand 01.01.2018: 
8% der Beitragsbemessungsgrenze in der Allgemeinen 
Rentenversicherung). Der Höchstbetrag verringert sich 
um die Beiträge, auf die die Lohnsteuerpauschalierung 
gemäß § 40b Abs. 1 und 2 Satz 1 EStG in der am 31. 
Dezember 2004 geltenden Fassung angewendet wird. 
Dies gilt auch für Beiträge aus Entgeltumwandlungen.


(2) Sind Zusatzversicherungen eingeschlossen, so werden
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§ 1 Vertragsbeteiligte (1) Versicherungsnehmer aller Versicherungen ist der Ar-
beitgeber.
(2) Der gesamte Geschäftsverkehr wird grundsätzlich 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherer geführt.
(3) Der Versicherer ist berechtigt, Versicherungs-
leistungen, die nicht dem Arbeitgeber zustehen, unmittel-
bar an den Berechtigten zu zahlen.


(1) Die versicherte Person ist für die Versicherungsleis- 
tung sowohl für den Todes- als auch für den Erlebensfall 
unwiderruflich bezugsberechtigt.
(2) Für den Todesfall sind ggf. versicherte Leistungen in 
nachstehender Rangfolge zu zahlen an
a) den überlebenden Ehepartner, mit dem/der die versi-
cherte Person im Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war 
bzw. Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz (LPartG).
b) Kinder im Sinne des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
und Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) zu gleichen 
Teilen.
c) den überlebenden Lebensgefährten, mit dem/der die 
versicherte Person im Zeitpunkt ihres Todes in einer auf 
Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft gelebt  hat, 
vorausgesetzt, die versicherte Person hat diesen Lebens-
gefährten dem Versicherer vor Eintritt des Versicherungs-
falls unter Angabe von Name, Geburtsdatum und 
Anschrift in Textform benannt. Unter einer auf Dauer 
angelegten häuslichen Gemeinschaft sind ein gemein-
samer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushaltsführung 
zu verstehen. 


(1) Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Ver- 
sicherungsfalls aus den Diensten des Arbeitgebers und 
damit aus dem Geltungsbereich des Kollektivvertrags aus, 
so meldet der Arbeitgeber unverzüglich die auf das Leben 
dieser Person genommene Versicherung ab und erklärt 
bereits jetzt die Übertragung der Versicherungsnehmer-
eigenschaft mit allen Rechten und Pflichten auf die 
versicherte Person zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Diese kann die Versicherung 
innerhalb von 3 Monaten ab Wirksamwerden der Abmel-
dung ohne Risikoprüfung unter Anrechnung bereits 
abgelaufener Wartezeiten als Einzelversicherungsvertrag 
bei dem Versicherer fortsetzen. Mit dem Ausscheiden 
entfallen auch die Sonderkonditionen des Kollektiv-
vertrages.
(2) Wird die Versicherung eines Ausscheidenden nicht 
weitergeführt, sondern gekündigt, so wird die Leistung 
bei Rückkauf (soweit vorhanden) aus der Versicherung


Es wird vereinbart, dass abgesehen von der Einräumung 
eines nicht übertragbaren und nicht beleihbaren Bezugs- 
rechts an die nach diesem Vertrag zu begünstigenden


(4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den betroffenen ver-
sicherten Personen von Mahnungen und Kündigungen 
Kenntnis zu geben.
(5) Der Versicherer wird dem Arbeitgeber für jede versi- 
cherte Person einen Versicherungsschein - mit Zweit-
schrift zur Weiterleitung an die versicherte Person - aus-
händigen.


§ 2 Bezugsberechtigung


ausgezahlt. Evtl. gewährte Zulagen nach § 10a EStG sind 
dann zurückzuzahlen. Sind zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens die Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1b BetrAVG 
erfüllt, wird die Versicherung im Fall einer Kündigung in 
eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt (§ 2 Abs. 3 
BetrAVG). Sofern sich noch keine beitragsfreie Versiche-
rungsleistung ergibt, wird die Leistung bei Rückkauf (so-
weit vorhanden) an die versicherte Person ausgezahlt 
und die Versicherung erlischt.
(3) Übernimmt die versicherte Person die Rechtsstellung 
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb von 3 Mona-
ten ab Wirksamwerden der Abmeldung, so wird die Ver-
sicherung innerhalb des Kollektivvertrags beitragsfrei 
weiter geführt. Die Versicherungsnehmereigenschaft 
verbleibt dann beim Arbeitgeber. Sofern sich noch keine 
beitragsfreie Versicherungsleistung ergibt, wird die 
Leistung bei Rückkauf (soweit vorhanden) an die ver-
sicherte Person ausgezahlt und die Versicherung erlischt.


Diese ist gegenüber dem Arbeitgeber in Textform zu 
bestätigen.
d) Dritte, wenn sie von der versicherten Person dem 
Versicherer namentlich benannt wurden; sofern diese 
nicht vorhanden sind, an Dritte, die nachweislich die 
Beerdigungskosten tragen; sofern diese nicht vorhanden 
sind, an die Erben der versicherten Person. Dabei bleibt 
die Todesfallleistung insgesamt jedoch auf den gemäß § 
150 Abs. 4 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) von der 
Aufsichtsbehörde festgelegten Höchstbetrag (z. Zt. 8.000 
Euro) für gewöhnliche Beerdigungskosten begrenzt (sog. 
Sterbegeld).
Sofern eine Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung 
mitversichert ist, gelten für die Regelungen im Leistungs- 
fall aus dieser Zusatzversicherung die jeweils zugehörigen 
Vertragsgrundlagen.
(3) Die Bezugsberechtigung erstreckt sich auch auf die
Überschussanteile.


§ 3 


Personen, die Übertragung der Ansprüche auf die versi- 
cherten Leistungen an Dritte - auch in Form anderer Be-
zugsrechte - ausgeschlossen ist.


Vorzeitiges Aus-


scheiden


§ 4  Sonstige Vereinba-


rungen


Pro bAV Pensionskasse AG
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Versicherungsbedingungen für die winGARANT rente 
(Rentenversicherung als Altersvorsorgevertrag im Sinne des 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes – AltZertG) 


 


Vertragsgrundlage 225(2) Stand: 07/2002 
 


 


Teil A – Allgemeine Versicherungsbedingungen 
 


§ 1 
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 


 


Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn wir die Annahme Ihres Antrags 
schriftlich oder durch Aushändigen des Versicherungsscheins bestätigt und 
Sie den ersten Eigenbeitrag (Einlösungsbeitrag) gezahlt haben. Vor dem im 
Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung besteht kein 
Versicherungsschutz. 
 


 


§ 2 
Wie und bis wann können Sie dem Zustandekommen des 


Versicherungsvertrags widersprechen? 
 


1. Mit dem Versicherungsschein übersenden wir Ihnen die 
Versicherungsbedingungen und die Verbraucherinformation. Sie können 
dem Zustandekommen des Vertrags innerhalb eines Monats nach Erhalt 
dieser vollständigen Unterlagen schriftlich widersprechen. Abweichend von 
Satz 2 erlischt Ihr Recht zum Widerspruch jedoch 1 Jahr nach Zahlung des 
ersten Eigenbeitrags. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerspruchs. 


 


2. Widersprechen Sie nicht innerhalb der Frist, gilt der Vertrag auf der 
Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und 
der Verbraucherinformation als abgeschlossen. 
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§ 3 
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 


 


1. Die laufenden Eigenbeiträge zu Ihrer Rentenversicherung können Sie je 
nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeiträge entrichten. Die Versicherungsperiode umfasst bei 
Jahreszahlung 1 Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der 
Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. 


2. Der erste Eigenbeitrag ist sofort nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
Eigenbeiträge werden zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode 
fällig. 


 


3. Die Übermittlung Ihrer Eigenbeiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre 
Kosten. 


 


 


§ 4 
Was geschieht, wenn Sie einen Eigenbeitrag nicht 


rechtzeitig zahlen? 
 


1. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung des Eigenbeitrags genügt es, wenn Sie 
fristgerecht alles getan haben, damit der Eigenbeitrag bei uns eingeht. Ist 
die Einziehung des Eigenbeitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Eigenbeitrag zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der 
fällige Eigenbeitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu 
vertreten, dass der Eigenbeitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, 
sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. 


 


2. Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir  
– solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Es gilt 
als Rücktritt, wenn wir unseren Anspruch auf den Einlösungsbeitrag nicht 
innerhalb von 3 Monaten vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend machen. 


 


3. Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie aus 
dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig zahlen, erhalten 
Sie von uns eine schriftliche Mahnung. Darin setzen wir Ihnen eine 
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Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen. Begleichen Sie den Rückstand 
nicht innerhalb dieser Frist, vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf 
diese Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich 
hinweisen. 


 


§ 5 
Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung 


verlangt wird? 
 


1. Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen Vorlage 
des Versicherungsscheins und eines amtlichen Zeugnisses über den Tag 
Ihrer Geburt. 


 


2. Wir können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten ein amtliches 
Zeugnis darüber verlangen, dass Sie noch leben. 


 


3. Der Todesfall ist uns unverzüglich anzuzeigen. 
 Neben dem Versicherungsschein ist uns eine amtliche, Alter und 


Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einzureichen. Zu Unrecht 
empfangene Rentenzahlungen sind an uns zurückzuzahlen. 


 


4. Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfänger (vgl. Teil A § 6) auf 
seine Kosten. Bei Zahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums trägt der Empfänger auch die damit verbundene Gefahr. 


 


 


§ 6 
Wer erhält die Versicherungsleistung? 


 


1. Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag zahlen wir an Sie als unsere/n 
Versicherungsnehmer/in. Werden nach Ihrem Tod Leistungen fällig, 
erbringen wir diese an Ihre Erben, so weit Sie uns keine andere Person als 
Bezugsberechtigte/n benannt haben. Dieses Bezugsrecht können Sie 
jederzeit widerrufen; nach Ihrem Tod kann es nicht mehr widerrufen 
werden. Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sind uns 
gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn uns Ihre schriftliche Mitteilung 
zugegangen ist. Ist der Ehegatte im Todesfall bezugsberechtigt, kann 
dieser die Todesfallleistung auf seinen eigenen förderfähigen 
Altersvorsorgevertrag übertragen lassen. Dies gilt auch für 
Todesfallleistungen, die nach Rentenbeginn fällig werden. 
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2. Die Abtretung von Forderungen und Rechten aus dem 
Versicherungsvertrag sowie seine Verpfändung sind ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen ist ferner jede sonstige Übertragung von Forderungen 
oder Eigentumsrechten aus dem Vertrag an Dritte, wie z. B. die 
Einräumung von Bezugsrechten zu Gunsten Dritter – mit Ausnahme von 
Bezugsrechten nach Abs. 1. 


 


 


§ 7 
Wie können Sie gebildetes Kapital für Wohneigentum verwenden? 


 


1. Sie können vor Beginn der Rentenzahlung mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Ende eines Kalendervierteljahres verlangen, dass das gebildete 
Kapital teilweise oder vollständig für eine Verwendung als Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag im Sinne des § 92a Einkommensteuergesetz (EStG) 
ausgezahlt wird. Dies führt zu einer Verringerung des gebildeten Kapitals 
und der versicherten Leistungen. Bei Rückzahlung werden das gebildete 
Kapital und die versicherten Leistungen neu berechnet. Die Berechnung 
der versicherten Leistungen erfolgt jeweils nach den anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik. 


 


2. Einzelheiten und Erläuterungen zum Altersvorsorge-Eigenheimbetrag 
finden Sie in dem dem Versicherungsschein beigefügten Merkblatt zur 
steuerlichen Behandlung von Beiträgen und Leistungen aus 
Altersvorsorgeversicherungen. 


 


 


§ 8 
Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs- 


verhältnis beziehen? 
 


1. Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis betreffen, 
müssen stets schriftlich erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden 
wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. Vermittler sind zu ihrer 
Entgegennahme nicht bevollmächtigt. 


 


2. Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. 
Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu 
richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt 
bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall wird unsere Erklärung 
zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie Ihnen ohne die Änderung der 
Anschrift bei regelmäßiger Beförderung zugegangen wäre. 
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3. Bei Änderung Ihres Namens gilt Abs. 2 entsprechend. 
 


 


§ 9 
Welche Bestimmungen können geändert werden? 


 


1. Die Bestimmungen über die Überschussbeteiligung (siehe Teil B) können 
auch für bestehende Verträge geändert werden. Voraussetzung dafür ist, 
– dass die Änderung zur Wahrung der Belange der Versicherten 


erforderlich erscheint oder 
– die Stellung der Versicherten durch die Änderung verbessert wird oder 
– wir an der Änderung ein schutzwürdiges Interesse haben und die 


Belange der Versicherten dadurch nicht unangemessen benachteiligt 
werden. 


 


2. Darüber hinaus sind wir berechtigt, auch mit Wirkung für bestehende 
Verträge, einzelne Bestimmungen zu ändern, zu ergänzen oder zu 
ersetzen 
– bei neuen oder geänderten Rechtsvorschriften, auf denen die 


Bestimmungen des Versicherungsvertrags beruhen, 
– bei einer unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden neuen 


oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung oder 
Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) sowie der Kartellbehörden, 


– im Fall der durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellten Unwirksamkeit 
von Bedingungen 


– sowie zur Abwendung und Behebung einer kartell- oder 
aufsichtsbehördlichen Beanstandung. 


 Die neuen Bedingungen sollen den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich 
weitestgehend entsprechen. Sie dürfen die Versicherungsnehmer auch 
unter Berücksichtigung der bisherigen Auslegung in rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht benachteiligen. 


 


3. Die Zulässigkeit und Angemessenheit einer Änderung muss von einem 
unabhängigen Treuhänder bzw. bei Genehmigungsbedürftigkeit der 
Änderung von der Aufsichtsbehörde bestätigt werden. 
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4. Die geänderten Bedingungen werden Ihnen schriftlich bekannt gegeben. 
Änderungen werden wirksam zu Beginn des 2. Monats, der auf Ihre 
Benachrichtigung folgt. 


 


 


§ 10 
Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz 


gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten? 
 


Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss- und 
Vertriebskosten erheben wir in % jeder Einzahlung in den 
Versicherungsvertrag. 
 


 


§ 11 
Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit? 


 


Wir informieren Sie jährlich schriftlich über die Verwendung der eingezahlten 
Beiträge und der zugeflossenen staatlichen Zulagen, das bisher gebildete 
Kapital, die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Vertriebskosten, die 
Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals, die erwirtschafteten Erträge 
sowie bei Umwandlung eines bestehenden Vertrags in einen 
Altersvorsorgevertrag über die bis zum Zeitpunkt der Umwandlung 
angesammelten Beiträge und Erträge. Wir werden Sie auch schriftlich darüber 
unterrichten, ob und wie wir ethische, soziale und ökologische Belange bei der 
Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge berücksichtigen. 
 


 


§ 12 
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 


 


Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 
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§ 13 
Wo ist der Gerichtsstand? 


 


1. Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen uns bei dem für 
unseren Geschäftssitz örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht 
werden. Ist Ihre Versicherung durch Vermittlung eines 
Versicherungsvertreters zu Stande gekommen, kann auch das Gericht des 
Ortes angerufen werden, an dem der Vertreter zur Zeit der Vermittlung 
seine gewerbliche Niederlassung oder, wenn er eine solche nicht 
unterhielt, seinen Wohnsitz hatte. 


 


2. Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an dem für Ihren 
Wohnsitz zuständigen Gericht geltend machen. 
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Teil B – Produktbedingungen für die winGARANT rente 
(Rentenversicherung als Altersvorsorgevertrag im Sinne des 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes – AltZertG) 


 


 


§ 1 
Welche Leistungen erbringen wir? 


 


1. Erleben Sie den Beginn der Rentenzahlung, zahlen wir die versicherte 
Rente lebenslänglich in gleich bleibender Höhe monatlich vorschüssig. 
Den Rentenzahlungsbeginn können Sie frühestens zu dem Monatsersten 
nach Vollendung Ihres 60. Lebensjahres, spätestens aber zu dem 
Zeitpunkt, ab dem eine Regelaltersrente aus der gesetzlichen 
Altersversorgung (siehe § 35 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VI, maßgeblich ist die 
Rechtslage zur Zeit des Vertragsabschlusses) gezahlt wird, beantragen. 
Innerhalb dieses Zeitraums können Sie den Rentenbeginn jederzeit frei 
wählen. 


 


2. Ist zusätzlich eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die versicherte 
Rente mindestens bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unabhängig 
davon, ob Sie diesen Termin erleben oder nicht. Sie können beantragen, 
die in der verbleibenden Rentengarantiezeit noch ausstehenden Renten 
mit dem Rechnungszins abgezinst in einer Summe auszuzahlen. Die nicht 
garantierte Zusatzrente (Teil B § 5 (2) b) sowie die in der verbleibenden 
Rentengarantiezeit liegenden Rentenerhöhungen (aufgrund 
Überschussbeteiligung) werden nicht abgefunden. 


 


3. Sterben Sie vor dem Beginn der Rentenzahlung, zahlen wird das gebildete 
Deckungskapital für die erreichte Rentenleistung (zuzüglich dem 
Deckungskapital des Kapitalbonus, vgl. Teil B § 5 Abs. 2 a). Dieses bilden 
wir, indem wir die eingezahlten Eigenbeiträge, die staatlichen Zulagen und 
das bereits gebildete Kapital abzüglich der tariflichen Kosten mit dem 
tariflichen Garantiezinssatz von 3,25 % p.a. verzinsen. Mindestens zahlen 
wir jedoch die in den Vertrag bis dahin eingezahlten Eigenbeiträge und 
Zulagen. 


 


4. Zu Beginn der Auszahlungsphase stehen mindestens die bis dahin 
eingezahlten Eigenbeiträge und die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen 
für die Bildung einer Rente zur Verfügung. Sofern Sie gemäß Teil A § 7 
Kapital für Wohneigentum verwenden, verringert sich dieser Mindestbetrag 
entsprechend. 
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§ 2 
Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen? 


 


Als Bestandteil des im Versicherungsschein ausgewiesenen Gesamtbeitrags 
sind die staatlichen Zulagen in der Kalkulation der Versicherungsleistungen 
berücksichtigt. Auch auf die nach Vertragsbeginn gutgeschriebenen Zulagen 
findet der bei Abschluss des Vertrags gültige Tarif Anwendung. 
 


 


§ 3 
Wann können Sie Ihre Versicherung ruhen lassen? 


 


Sie können Ihre Versicherung vor Beginn der Auszahlungsphase jederzeit 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode ruhen lassen 
(Beitragsfreistellung). In diesem Fall vermindert sich die versicherte Rente 
entsprechend den bis zum Rentenbeginn weniger bezahlten Beiträgen unter 
Berücksichtigung der garantierten Verzinsung von 3,25 % p.a. 
Ihre Versicherung können Sie jederzeit durch Fortsetzung der Zahlung des 
Eigenbeitrags wieder in Kraft setzen. In diesem Fall können Sie dem Nachtrag 
zu Ihrem Versicherungsschein die neuen versicherten Leistungen entnehmen. 
Die Beitragserhaltungsgarantie (vgl. Teil B § 1 Abs. 4) gilt entsprechend. 
 


§ 4 
Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 


 


Kündigung des Vertrags zur Auszahlung des Rückkaufswerts 
1. Sie können Ihre Versicherung vor Beginn der Auszahlungsphase jederzeit 


zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (vgl. Teil A § 3 Abs. 1) 
schriftlich kündigen. 


 


2. Bei Kündigung werden wir entsprechend § 176 VVG den Rückkaufswert 
erstatten. Er wird nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode aus dem Deckungskapital Ihrer Versicherung 
berechnet und um einen Abzug in Höhe von 2 %, mindestens jedoch 
100 €, vermindert. Der Rückkaufswert erreicht jedoch mindestens den bei 
Vertragsabschluss vereinbarten Garantiebetrag, dessen Höhe vom 
Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags abhängt, vgl. die im 
Versicherungsschein bzw. in den Nachträgen zum Versicherungsschein 
abgedruckte Übersicht der garantierten Rückkaufswerte mit weiteren 
Informationen. Sofern Sie gemäß Teil A § 7 Kapital für Wohneigentum 
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verwendet haben, wird dies bei der Berechnung des Rückkaufswerts 
berücksichtigt. 


 Beitragsrückstände werden vom Rückkaufswert abgesetzt. 
 
Kündigung des Vertrags zur Übertragung des gebildeten Kapitals auf 
einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag 
 
3. Sie können Ihre Versicherung mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende 


eines Kalendervierteljahres schriftlich kündigen, um das gebildete Kapital 
(vgl. Teil B § 1 Abs. 3) auf einen anderen Altersvorsorgevertrag übertragen 
zu lassen. 


 Dieser Vertrag muss zertifiziert sein und auf Ihren Namen lauten; er kann 
bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen. Nach Beginn der 
Auszahlungsphase ist eine Übertragung des gebildeten Kapitals nicht 
mehr möglich. 


 
4. Das gebildete Kapital wird nach den anerkannten Regeln der 


Versicherungsmathematik für das Ende des Kalendervierteljahrs, zu dem 
Sie Ihre Versicherung wirksam gekündigt haben, aus dem Deckungskapital 
Ihrer Versicherung berechnet und um die Kosten der Übertragung in Höhe 
von 1 %, mindestens jedoch 100 €, vermindert. Das gebildete Kapital 
erreicht jedoch mindestens den bei Vertragsabschluss vereinbarten 
Garantiebetrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags 
abhängt, vgl. die im Versicherungsschein bzw. in den Nachträgen zum 
Versicherungsschein abgedruckte Übersicht der garantierten 
Rückkaufswerte mit weiteren Informationen. Sofern Sie gemäß Teil A § 7 
Kapital für Wohneigentum verwendet haben, wird dies bei der Berechnung 
des Rückkaufswerts berücksichtigt. 


 


5. Das Kapital kann nicht an Sie ausgezahlt, sondern nur direkt auf den 
neuen Altersvorsorgevertrag übertragen werden. Hierzu müssen Sie uns 
bei Kündigung mitteilen, auf welchen Vertrag das Kapital übertragen 
werden soll. Handelt es sich dabei um einen Vertrag bei einem anderen 
Anbieter, müssen Sie uns die Zertifizierung dieses Vertrags nachweisen. 


 


 


§ 5 
Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt? 


 


Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer an den 
Überschüssen des Unternehmens, die jährlich im Rahmen unseres 
Jahresabschlusses festgestellt werden. 
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1. Grundsätze für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer 
a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Erträgen der 


Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn die 
Versicherungsleistungen und die Kosten niedriger sind als bei der 
Beitragskalkulation angenommen. Von diesen Überschüssen erhalten 
die Versicherungsnehmer mindestens 90 % der Nettoerträge 
derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleistungen 
vorgesehen sind. Aus diesem Betrag werden zunächst die Zinsen 
gedeckt, die zur Finanzierung der garantierten 
Versicherungsleistungen benötigt werden. Die verbleibenden Mittel 
verwenden wir für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer. 


b) Die verschiedenen Versicherungsarten (wie z. B. Kapital-, Renten- 
oder Berufsunfähigkeitsversicherung) tragen unterschiedlich zum 
Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen zu 
Bestandsgruppen zusammengefasst. In Abhängigkeit von der 
Produktgeneration haben wir innerhalb der Bestandsgruppen 
Produktgruppen gebildet. Die Verteilung der Überschüsse an die 
Versicherungsnehmer der einzelnen Gruppen orientiert sich daran, wie 
diese zu deren Entstehung beigetragen haben. 


c) Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, zu welcher 
Bestands- und Produktgruppe Ihre Versicherung gehört. In 
Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält Ihre Versicherung monatlich 
Überschussanteile. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in 
unserem Geschäftsbericht, den Sie bei uns anfordern können. 


 
2. Überschussbeteiligung für Ihren Vertrag 


a) Vor Rentenzahlungsbeginn: 
aa) Komponenten und deren Bemessungsgrößen 
 Überschussanteile können Sie vor Rentenzahlungsbeginn 


erhalten als 
(1) Zinsüberschussanteile 
 Zinsüberschussanteile werden ab Versicherungsbeginn 


jeweils am Ende eines Monats zugeteilt. Als 
Bemessungsgröße dient die aktuelle Deckungsrückstellung 
einschließlich der Kapitalbonusdeckungsrückstellung. 


(2) Schlussüberschussanteile 
– Treuebonus 
 Der Treuebonus wird einmalig zum Zeitpunkt des 


Rentenbeginns zugeteilt. Er wird in Prozent der 
Kapitalbonusdeckungsrückstellung bemessen, wobei für 
Zeiten, in denen die Versicherung beitragsfrei geführt wird, 
die Überschussanteilsätze mit 0,5 gewichtet werden. Der 
Treuebonus kommt bei Rückkauf Ihres Vertrags oder im 
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Todesfall, sofern mindestens 1/3 der Vertragslaufzeit 
abgelaufen ist, spätestens nach 10 Jahren, zeitanteilig zur 
Auszahlung. 


– Nachdividende 
 Die Nachdividende wird einmalig zum Zeitpunkt des 


Rentenbeginns zugeteilt. Sie wird in Prozent der Beiträge 
und Zulagen bemessen, die während der Zeit, die der 
Vertrag bei uns im Bestand war, in den Vertrag eingezahlt 
wurden (Umwandlungskapital bleibt unberücksichtigt). 


(bb) Verwendung 
 Ihre Zinsüberschussanteile werden zur Bildung eines 


Kapitalbonus verwendet, der wiederum zinsüberschussberechtigt 
ist. 


 Dazu werden Ihre Zinsüberschussanteile in ein 
Kapitalisationsprodukt eingezahlt. Das hieraus gebildete Kapital 
abzüglich der tariflichen Kosten wird mit dem Garantiezinssatz 
von 3,25 % p.a. verzinst, die tariflichen Kosten monatlich in 
Prozent vom gebildeten Kapital erhoben. Der Kostensatz ist 
identisch mit dem der winGARANT rente. Das 
Kapitalisationsprodukt ist nach den gleichen Regelungen wie die 
winGARANT rente zinsüberschussberechtigt. 


 Die gesamten zu Rentenbeginn verfügbaren Überschussanteile 
(Kapitalbonus und Schlussüberschussanteile) werden zur 
Erhöhung der garantierten Rentenleistung gemäß den zu 
Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen verwendet. 


b) Ab Rentenzahlungsbeginn: 
(aa) Komponenten und deren Bemessungsgrößen 
 Überschussanteile erhalten Sie als Zinsüberschussanteile. Diese 


werden ab Rentenbeginn laufend zugeteilt. Bemessungsgröße ist 
die jeweils aktuelle Deckungsrückstellung. 


(bb) Verwendung 
 Die Verwendung der Überschussanteile ist von Ihnen vor Beginn 


der Rentenzahlung für die gesamte Rentenbezugszeit 
festzulegen: 
– Die Überschussanteile werden zur jährlichen Steigerung der 


jeweils erreichten Rente gemäß den zum jeweiligen 
Fälligkeitstermin gültigen Rechnungsgrundlagen verwendet. 
Der jährliche Steigerungssatz ist abhängig von der Höhe der 
jeweils deklarierten Überschussanteilsätze. 


– Ein Teil der Überschussanteile bildet eine nicht garantierte 
Zusatzrente, die zusammen mit der garantierten Rente 
ausgezahlt wird. Der verbleibende Teil der Überschüsse wird 
für eine jährliche Steigerung der jeweils erreichten Rente 
verwendet. Die Höhe der nicht garantierten Zusatzrente und 
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des jährlichen Steigerungssatzes sind abhängig von der Höhe 
der jeweils deklarierten Überschussanteilsätze. 


– Die Überschussanteile werden zur Bildung einer nicht 
garantierten Zusatzrente verwendet, die zusammen mit der 
garantierten Rente ausgezahlt wird. Die Höhe der nicht 
garantierten Zusatzrente ist abhängig von der Höhe der 
jeweils deklarierten Überschussanteilsätze. 


 


Weitere Erläuterungen sowie versicherungsmathematische Hinweise finden 
Sie im beiliegenden Merkblatt zur Überschussbeteiligung. 
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		Versicherungsbedingungen für die winGARANT rente (Rentenversicherung als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes – AltZertG)

		Teil A – Allgemeine Versicherungsbedingungen

		§ 1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

		§ 4 Was geschieht, wenn Sie einen Eigenbeitrag nicht rechtzeitig zahlen?

		§ 5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?

		§ 6 Wer erhält die Versicherungsleistung?

		§ 7 Wie können Sie gebildetes Kapital für Wohneigentum verwenden?

		§ 8 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs- verhältnis beziehen?

		§ 9 Welche Bestimmungen können geändert werden?

		§ 10 Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten?

		§ 11 Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit?

		§ 12 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

		§ 13 Wo ist der Gerichtsstand?



		Teil B – Produktbedingungen für die winGARANT rente (Rentenversicherung als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes – AltZertG)

		§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

		§ 2 Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen?

		§ 3 Wann können Sie Ihre Versicherung ruhen lassen?

		§ 4 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?

		§ 5 Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt?














Besondere Bedingungen zur Direktversicherung 
 


Vertragsgrundlage 605 Stand: 01/2002 
 


 


§ 1 
Bezugsrecht 


 


Die versicherte Person ist aus der auf ihr Leben genommenen Versicherung 
sowohl für den Todes- als auch für den Erlebensfall unwiderruflich 
bezugsberechtigt. 
 


 


§ 2 
Auszahlungsverfügung im Todesfall 


 


Im Todesfall ist die Versicherungsleistung in nachstehender Rangfolge zu 
zahlen an 
a) den überlebenden Ehegatten, 
b) die ehelichen und die ihnen gesetzlich gleichgestellten Kinder zu gleichen 


Teilen, 
c) die Eltern. 
 


Die Todesfallleistung kann auf einen auf den Namen des Ehegatten lautenden 
Altersvorsorgevertrag übertragen werden. 
 


 


§ 3 
Vereinbarungen 


 


1. Die Abtretung, Verpfändung und Beleihung der Versicherung ist 
ausgeschlossen. 


 


2. Für den Fall, dass das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versicherungsfalls 
endet, geht die Direktversicherung auf den Arbeitnehmer als 
Versicherungsnehmer über. 
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3. Die Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft bedeutet, dass der 
Arbeitgeber seine Rechte aus dem Versicherungsvertrag an den 
Arbeitnehmer abtritt, dieser die Abtretung annimmt und gleichzeitig  die 
Pflichten aus dem Versicherungsvertrag, insbesondere die 
Beitragszahlungspflicht, übernimmt. Der Arbeitgeber teilt dem Versicherer 
den Zeitpunkt des Ausscheidens unverzüglich mit. Die 
Versicherungsnehmereigenschaft geht mit dem Ausscheiden, frühestens 
zum Zeitpunkt der Mitteilung des Arbeitgebers, auf den Arbeitnehmer über. 


 


4. Sind zu diesem Zeitpunkt die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Unverfallbarkeit der Versorgungsleistungen erfüllt, so ist eine Abtretung, 
Verpfändung, Beleihung oder ein Rückkauf der Versicherung unzulässig. 
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Vereinbarung zur Entgeltumwandlung - Pensionskasse 


ri Erste Entgeltumwandlungsvereinbarung r1 R2K r1 R3K 


D Änderung der Entgeltumwandlungsvereinbarung zu gunsten 


["1 der bestehenden Versorgungszusage Nr.: 


D einer neuen Versorgungszusage. D R2K 


Der unter 1. 1 genannte Gesamtbeitrag beinhaltet den 


0 R3K 


Beitrag in Höhe von 


Beitrag in Höhe von 


Euro der Versorgungszusage Nr.: 


Euro der Versorgungszusage Nr.: 


für eine arbeitnehmerfinanzierte Pensionskassenversorgung über die Pro bAV Pensionskasse AG zwischen, 


nachstehend Arbeitgeber genannt 


und Herrn/Frau, nachstehend Arbeitnehmer genannt: 


Geburtsdatum: Firmeneintritt: Personalnummer:


Anschrift des Arbeitnehmers: 


Dienststelle:


wird folgende Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung über eine 
Pensionskasse gemäß§ 39 Abschnitt B TV AL II 


mit Wirkung vom vereinbart: 
-------


1. Beiträge zur Altersvorsorge


1.1 Entgeltumwandlung unter Förderung durch EStG § 3 Nr. 63 


Die Summe der jährlichen umgewandelten Entgeltbestandteile ist durch den steuerlichen Höchstbetrag von 
8 % der      jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG) beschränkt. In 
Fällen, in denen Zuwendungen des Arbeitgebers gem. § 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung 
pauschal besteuert werden, ist der Höchstbetrag um diese Zuwendungen (höchstes 1.752€ gem. § 40b EStG 
a.F.) zu vermindern.  Die Entgeltbestandteile werden aus dem unversteuerten Einkommen aufgebracht. 


Die Entgeltumwandlung bezieht sich nach den rechtlichen Rahmenbedingungen nur auf zukünftige, noch nicht 
fällige Entgeltansprüche. 


Eine Kombination aller nachstehenden Umwandlungsmöglichkeiten ist zulässig. Der Gesamtbetrag darf jedoch 8 
% der BBG (ggf. abzüglich bestehender arbeitgeberfinanzierter Beitragszahlungen von höchstens 1.752 Euro 
gemäß § 40b EStG jährlich) im Jahr nicht überschreiten. Aus versicherungsvertraglichen Gründen muss 
mindestens ein Gesamtbetrag in Höhe von 25,00 € monatlich bzw. 300,00 € jährlich umgewandelt werden. 


Stand 03.2019 Seite 1 von 4 


Anlage 9







Der Arbeitnehmer wandelt zugunsten einer beitragsorientierten Versorgungszusage 


mit Wirkung vom 


rJ monatlich €(entspricht _______ % der BBG)* der zukünftigen 
monatlichen Lohn-/Gehaltszahlungen um. 


O monatlich die vermögenswirksamen Leistungen in der in§ 41 Ziffer 2 TVAL II 
vereinbarten Höhe um. 
Dieser Betrag ist in dem oben genannten monatlich umgewandelten Betrag enthalten. 
Mit Beginn dieser Vereinbarung wird gleichzeitig die Zahlung in den bisherigen Vertrag 
nach dem geltenden Vermögensbildungsgesetz eingestellt, sofern ein solcher Vertrag 
besteht. 


D einmalig €aus dem zukünftigen Lohn/Gehalt des Monats 
______ .20 um. Weitere Umwandlungen können im Einvernehmen 


beider Vertragsparteien durchgeführt werden. 


["1 halbjährlich einen Betrag von insgesamt € (entspricht % der BBG)* 
der zukünftigen Einmaizahlungen Mai und November um. Die Hälfte des 
Gesamtbetrags wird aus der Einmalzahlung Mai, die andere Hälfte aus der 
Einmalzahlung November umgewandelt. 


11 jährlich € (entspricht % der BBG)* der zukünftigen 
Einmalzahlung Mai um. 


Ci einmalig € der zukünftigen Einmalzahlung Mai um. 
Weitere Umwandlungen können im Einvernehmen beider Vertragsparteien 
durchgeführt werden. 


["1 jährlich € (entspricht __ % der BBG)* der zukünftigen 
Einmalzahlung November um. 


[" einmalig € der zukünftigen Einmalzahlung November um. 
Weitere Umwandlungen können im Einvernehmen beider Vertragsparteien 
durchgeführt werden. 


überschreitet der zur Umwandlung vorgesehene Betrag den Betrag der Einmalzahlung, so wird nur ein 
Betrag in Höhe der Einmalzahlung umgewandelt. überschreitet der zur Umwandlung vorgesehene Betrag 
den Betrag der monatlichen Lohn-/Gehaltszahlung, so wird in diesem Monat kein Betrag umgewandelt. 


Dynamik des Beitrags 


["I 
Der Umwandlungsbetrag erhöht sich entsprechend der prozentualen Erhöhung der jeweiligen BBG.
Die Erhöhung erfolgt nur im Rahmen des allgemeinen Höchstbetrages von 8 % der BBG. 


Die Dynamik bezieht sich bei einer Vertragsänderung ausschließlich auf den Erhöhungsbetrag, da der 
bestehende Vertrag ohne Dynamik vereinbart war. 
*Der angegebene prozentuale Wert gilt daher nur für den dynamischen Teil
des Gesamtbeitrages
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2. Änderung


Der Arbeitnehmer ist an seine Entscheidung zur Entgeltumwandlung für 12 Monate gebunden, sofern nicht
schwerwiegende wirtschaftliche Gründe für eine Änderung vorliegen.


3. Versorgungszusage
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Als Ausgleich für die Entgeltumwandlung begründet der Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers bei der Pro 
bAV Pensionskasse AG eine wertgleiche versicherungsrechtliche Berechtigung auf betriebliche Altersversorgung 
in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage.


Die Pensionskasse garantiert eine jährliche Rentenanpassung von 1 %. Der Arbeitgeber tritt dieser Garantie bei.


Er schließt auf das Leben des Arbeitnehmers bei der Pro bAV Pensionskasse AG einen Versicherungsvertrag/
mehrere Versicherungsverträge ab. Der umgewandelte Entgeltbestandteil wird vom Arbeitgeber als 
Versicherungsbeitrag/-beiträge abgeführt.


Nach Einbehalt des Versorgungsaufwandes durch den Arbeitgeber besteht kein Anspruch auf 
Barauszahlung des umgewandelten Betrags. 


Eine zwischen den Vertragspartnern bereits bestehende anderweitige Versorgungsregelung bleibt von 
dieser Vereinbarung unberührt. Eine Anrechnung künftiger betrieblicher Versorgungsleistungen auf die 
sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Versorgungsleistungen ist ausgeschlossen. Für 
Gehaltserhöhungen sowie für die Bemessung gehaltsabhängiger Leistungen bleiben die Bezüge ohne die 
Entgeltumwandlung maßgebend. 


Bei kapitalgedeckten Lebensversicherungsverträgen entsteht von Beginn an ein Guthaben, welches jedoch 
in den ersten Jahren geringer ist als die Summe der eingezahlten Beiträge. 


Endet das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versicherungsfalles wird dem Arbeitnehmer die Versicherung 
als Versicherungsnehmer übertragen. Der Arbeitnehmer erklärt, dass er dann die Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers übernimmt. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens gelten nicht mehr eventuell 
bestehende günstigere Konditionen nach den Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Versicherer. Die günstigeren Konditionen können auch dann entfallen, wenn der Vertrag durch einen 
neuen Arbeitgeber fortgeführt wird. Der Arbeitgeber teilt dem Versicherer den Zeitpunkt des 
Ausscheidens unverzüglich mit. Eine Abtretung, Verpfändung, Beleihung oder ein Rückkauf der 
Versicherung ist dann im Allgemeinen unzulässig. 
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4. Zustimmung nach § 150 Abs. 2 WG


Der Arbeitnehmer erteilt hiermit gegenüber der Pro bAV Pensionskasse AG seine Zustimmung zum 
Abschluss der Versicherung/en nach § 150 Abs. 2 Versicherungs-vertragsgesetz 0/VG). 


5. Datenschutz


Die proBaV Pensionskasse AG kann die im Zusammenhang mit der beantragten Versicherung stehenden
Daten nur nach Maßgabe der „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und
Schweigepflichtentbindungserklärung“ (Einwilligung) verarbeiten. Diese ist seit 2013 Bestandteil des
Kollektivvertrages 4790094285 und im vollständigen Wortlaut im Internet unter
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/
Geschaeftsbereich/
Dienstleistungen_fuer_die_Verwaltung/005_betriebl_altersvorsorge_entgeltumwandlung.html
hinterlegt.


Die Datenschutzerklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung für den Kollektivvertrag 4790094285
finden Sie unter https://www.versorgungswerk-ssk.de/dsgvo.


Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis zu dieser Einwilligung.


6. Salvatorische Klausel


Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so behalten die übrigen
Bestimmungen ihre Gültigkeit. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen ist eine angemessene Regelung
zu vereinbaren, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt, ohne dass dadurch eine
Mehrbelastung des Arbeitgebers eintritt.


Ort, Datum 


Ort, Datum 


Unterschrift des Arbeitnehmers 


Unterschrift des Arbeitgebers/der Dienstelle 


Berater: 


Anschriften: 
Beratung: Versorgungswerk SSK, c/o Jens Klawitter, Hauptstr. 24, 67273 Weisenheim am Berg 
Verwaltung: Pro bAV Pensionskasse AG, VBM-bAV4, c/o Silvio Kind, 51172 Köln


Stand 03.2019


weiter Informationen: www.versorgungswerk-ssk.de
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Merkblatt "Hinweise zur betrieblichen Altersversorgung"
Seite 1 von 3   Stand: 01.2018


bezahlt. Bei einer Versorgung über eine Unterstützungs-
kasse oder bei einer Pensionszusage gilt diese Voraus-
setzung nicht.  


Erstes Arbeitsverhältnis 


bei Direktversicherung 


und Pensionskasse


Dieses Merkblatt enthält wichtige Informationen zum Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht der betrieblichen Altersversorgung. 
Ausführliche Informationen zum Steuerrecht finden Sie in einem Merkblatt, das mit dem Versorgungsvorschlag und dem Versicherungsschein 
ausgehändigt wird. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Berater oder der auf dem Versicherungsschein genannte Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
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Für eine betriebliche Altersversorgung über eine Direkt-
versicherung oder Pensionskasse muss ein erstes Arbeits-
verhältnis vorliegen. Das gilt unabhängig davon, ob der 
Arbeitgeber (AG) oder der Arbeitnehmer die Beiträge 


Bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung steht am 
Ende der Laufzeit mindestens die Summe der Beiträge für 
die Altersversorgung zur Verfügung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 
BetrAVG). Zu dieser Mindestsumme gehören nicht die 
Beitragsanteile für Risikoabsicherungen wie 
Berufsunfähigkeit oder Todesfall. 


Zusagearten Die Zusageart steht auf dem Versorgungsvorschlag und 
dem Versicherungsschein. Bei einer beitragsorientierten 
Leistungszusage wird aus den Beiträgen eine garantierte 
Leistung berechnet. Diese Leistung wird durch die Über-
schüsse erhöht (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Betriebsrentengesetz, 
BetrAVG). 


Beiträge zu 


Direktversicherungen 


und Pensionskassen


Beiträge zu Direktversicherungen und  Pensionskassen 
können auf drei unterschiedlichen Wegen gefördert 
werden. Die Förderwege können nebeneinander additiv 
genutzt werden, jedoch ist eine Doppel- oder Dreifach-
förderung des gleichen Beitrags ausgeschlossen:


§ 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz, EStG:


Im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG können für Direktver-
sicherungen oder Pensionskassen pro Jahr und Arbeit-
nehmer Beiträge in Höhe von 4 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung West 
(im folgenden BBG-West) steuer- und sozialversiche-
rungsfrei eingezahlt werden. Darüber hinaus können 
weitere 4% der BBG-West steuerfrei jedoch sozialver-
sicherungspflichtig einfließen (§ 3 Nr. 63 EStG). Das gilt 
unabhängig davon, ob die Beiträge vom Arbeitgeber 
oder vom Arbeitnehmer stammen. Die Beiträge des 
Arbeitgebers haben Vorrang und verringern den Höchst-
betrag, der für die Arbeitnehmerbeiträge zur Verfügung 
steht. Besteht  bereits ein Vertrag mit einer Förderung 
nach § 40 b EStG (vor 1.1.2005 erteilt), wird der Höchst-
betrag des § 3 Nr. 63 EStG durch die  Beiträge des be-
stehenden § 40b- Vertrages (vorrangig Arbeitgeberbei-
träge, nachrangig Entgeltumwandlungsbeträge) gekürzt.


§ 10a EStG (Riesterförderung):


Arbeitnehmer-Beiträge können alternativ im Rahmen des 
§ 10a EStG in Direktversicherungen oder Pensionskassen 
eingezahlt und durch Zulagen (fließen direkt in die 
Direktversicherung) und ggf. Steuervorteile (im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung) gefördert werden. Die 
Zulagen setzen sich zusammen aus einer jährlichen 
Grundzulage, jährlichen Kinderzulagen (werden für jedes 
kindergeldberechtigte Kind gezahlt) und ggf. einer ein-
maligen Startzulage für Berufsstarter. Sie müssen bei der 
zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen über einen 
Dauerzulagenantrag beantragt werden. Um die vollen 
Zulagen zu erhalten, muss der Arbeitnehmer 4 % seines 
sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des 
Vorjahres abzüglich der Zulagen (Mindesteigenbeitrag) in 
einen riestergeförderten Vertrag einzahlen. Bei Unter-
schreitung des Mindesteigenbeitrags werden alle Zulagen 
anteilig gekürzt. 


Darüber hinaus kann der gezahlte Gesamtbeitrag im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend ge-
macht werden. Das zuständige Finanzamt führt eine 
Günstigerprüfung durch. Es berechnet zunächst den 
Steuervorteil. Dann werden die auf den Vertrag ent-
fallenden Zulagen abgezogen. Hierbei wird unterstellt,


dass die Zulagen auch tatsächlich beantragt wurden. Ist 
der Steuervorteil größer als die Summe der Zulagen, so 
wird die Differenz erstattet. Ist er kleiner, so entsteht 
kein Anspruch. Beiträge, die nach § 10a EStG gefördert 
werden, sind steuer- und sozialversicherungspflichtig.


§ 100 EStG (Arbeitgeberförderbeitrag):


Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit für Mitarbeiter mit 
einem monatlichen Gehalt bis zu 2.200 Euro, zusätzlich 
zum § 3 Nr. 63 EStG, einen Beitrag zwischen 240 Euro 
und 480 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei in eine 
Direktversicherung oder eine Pensionskasse einzuzahlen. 


Hierfür darf der Arbeitgeber 30 % des gezahlten Beitrags 
direkt beim Lohnsteuerabzug kürzen. Der übersteigende 
Betrag kann zusätzlich gewinnmindernd als 
Betriebsausgabe geltend gemacht werden.


Nimmt der Arbeitgeber die Förderung nach § 100 EStG 
in Anspruch und übersteigt das Gehalt des Arbeit-
nehmers im Laufe des Beschäftigungsverhältnisses die 
genannte Einkommensgrenze, wird der Beitrag auto-
matisch nach § 3 Nr. 63 EStG gefördert. Hierbei haben 
die Beiträge des Arbeitgebers Vorrang. Für den Arbeit-
geber hat das zur Folge, dass für diese Beiträge der 
Lohnsteuerabzug entfällt. Zusätzlich ist zu prüfen, ob 
durch die Änderung der Förderung die Grenzen des § 3 
Nr. 63 EStG insgesamt überschritten werden und ggf. 
eine Anpassung vorgenommen werden muss.


Beiträge zu Unterstützungskassen oder 


Pensionszusagen


Der Arbeitnehmerbeitrag für eine Unterstützungskasse 
oder Pensionszusage ist immer komplett steuerfrei. Bis 
zur Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung (West) sind diese Bei-
träge darüber hinaus stets sozialversicherungsfrei, unab-
hängig vom Arbeitgeberbeitrag. Der Arbeitgeberbeitrag 
für eine Unterstützungskasse oder Pensionszusage ist 
immer komplett steuer- und sozialversicherungsfrei.


Wandelt der Arbeitnehmer sowohl für eine Direktver-
sicherung oder Pensionskasse als auch für eine Unter-
stützungskasse oder Pensionszusage Entgelt um, können 
insgesamt maximal 2 x 4 % der Beitragsbemessungs-
grenze der gesetzlichen Rentenversicherung (West) 
sozialversicherungsfrei umgewandelt werden.
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Versicherungspflicht in 


der gesetzlichen 


Krankenversicherung 


(betrifft nicht die 


Förderung nach § 10a 


EStG/Riesterförderung)


Arbeitnehmerbeiträge können das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt reduzieren. Sinkt dadurch das sozial-
versicherungspflichtige Einkommen unter die Jahres-
arbeitsentgeltgrenze für die Krankenversicherung, wird 
der Arbeitnehmer grundsätzlich wieder in der gesetz-
lichen Krankenversicherung  versicherungspflichtig.


Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und 
Elterngeld geringfügig reduziert. Das Gleiche gilt, wenn 
das Einkommen durch die Reduktion unter die beiden 
genannten Grenzen absinkt. Diesen geringen Leistungs-
kürzungen stehen die Leistungen aus der betrieblichen 
Altersversorgung gegenüber.


Mögliche Absenkung 


der Sozialleistungen 


durch Entgeltumwand-


lung (betrifft nicht die 


Förderung nach § 10a 


EStG/Riesterförderung)


Arbeitnehmerbeiträge können das sozialversicherungs-
pflichtige Einkommen reduzieren. Liegt das sozialver-
sicherungspflichtige Einkommen vor der Entgeltum-
wandlung innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze 
(gesetzliche Rentenversicherung) oder der Jahresarbeits-
entgeltgrenze (Krankenversicherung), werden Leis-
tungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 


halte vereinbart. Das Bezugsrecht für die Leistungen aus 
Arbeitgeberbeiträgen ist im Antrag, dem Versorgungs-
vorschlag und den Bedingungen beschrieben.


Bezugsrecht 


widerruflich oder 


unwiderruflich


Das Bezugsrecht auf Leistungen aus Direktversiche-
rungen und Pensionskassen kann unwiderruflich oder 
widerruflich sein. Für die Leistungen aus Entgeltumwand-
lung wird ein unwiderrufliches Bezugsrecht ohne Vorbe-


ferenzierung nach Qualifikation der Arbeitnehmer oder
dem Grad der Verantwortung (nichtleitende/leitende An-
gestellte). Auch Stichtagsregelungen für die Aufnahme 
von Arbeitnehmern in die Versorgung sind zulässig. Am 
besten wird in der Versorgungsordnung festgelegt, 
welche Arbeitnehmergruppen welche Versorgungszu-
sagen erhalten.


Der Arbeitgeber muss auch in der betrieblichen Alters-
versorgung den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. 
Eine Ungleichbehandlung ist nur aus sachlichen Gründen 
zulässig.
Es ist zum Beispiel nicht zulässig, die Zusage an sich oder 
deren Höhe von Rasse, Nationalität, Geschlecht, Status 
(Arbeiter/Angestellte) oder Art der Beschäftigung (Voll-
zeit/Teilzeit) abhängig zu machen. Zulässig ist eine Dif- 


Gleichbehandlungs-


grundsatz muss 


beachtet werden


Beitragspflicht der 


Leistungen in der 


gesetzlichen Kranken- 


und Pflegeversicherung 


(betrifft nicht die 


Förderung nach § 10a 


EStG/Riesterförderung)


Leistungen der betrieblichen Altersversorgung unter-
liegen nach derzeitiger Rechtslage der Beitragspflicht in 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.


Spätestens ab Betriebseintritt des Arbeitnehmers 
dürfen die Überschüsse nur zur Erhöhung der Leistung 
verwendet worden sein.
Der Arbeitnehmer muss den Vertrag mit eigenen 
Beiträgen fortsetzen können. 
Der Arbeitgeber muss innerhalb von drei Monaten 
nach dem Ausscheiden den Arbeitnehmer und die 
Versicherungsgesellschaft oder Pensionskasse darüber 
informieren, dass er die versicherungsförmige Lösung 
wählt.


Falls keine anderen Regelungen getroffen wurden, gilt 
für arbeitgeberfinanzierte Direktversicherungen und 
Pensionskassen die versicherungsförmige Lösung (§ 2 
Abs. 2 u. 3 Betriebsrentengesetz, BetrAVG). Das be-
deutet, der jeweilige Vertrag wird dem Arbeitnehmer 
beim Ausscheiden mitgegeben, sofern die Anwart-
schaften gesetzlich unverfallbar sind. Im Leistungsfall 
zahlt dann die Versicherung.
Damit die versicherungsförmige Lösung durchgeführt 
werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Spätestens drei Monate nach dem Ausscheiden


Versicherungsförmige 


Lösung beim 


Ausscheiden


- 


- 
- 


muss das Bezugsrecht für den Arbeitnehmer 
unwiderruflich sein,
darf der Vertrag weder abgetreten noch beliehen sein,
dürfen keine Beitragsrückstände mehr bestehen.


werden. Das ist bei unseren Tarifen der Fall, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde. Bei Entgeltumwand-
lung in diesen Durchführungswegen ist diese Verwen-
dung Pflicht.
bei einer Pensionszusage, Unterstützungskasse oder 
einem Pensionsfonds, wenn eine Rentensteigerung 
von mindestens 1% jährlich zugesagt wurde. Das 
kann vertraglich vereinbart werden. Bei einer Entgelt-
umwandlung über diese  Durchführungswege ist die 
1%ige Erhöhung Pflicht. 


Rentenanpassungs-


pflicht des Arbeitgebers


Die Höhe der laufenden Renten muss vom Arbeitgeber 
alle drei Jahre überprüft und nötigenfalls angepasst 
werden (§ 16 BetrAVG). Diese Pflicht entfällt immer bei 
einer Beitragszusage mit Mindestleistung. 


In den folgenden Fällen entfällt die Überprüfungs- und 
Anpassungspflicht ebenfalls:
-


Pensionszusage und des Pensionsfonds gemeldet 
werden. Für diese Meldungen stellen wir Ihnen ein 
Testat zur Verfügung.
Bei Pensionskassen werden diese Anwartschaften und 
Renten nicht durch den PSVaG gesichert. Dies gilt auch 
bei Direktversicherungen, es sei denn,


Meldepflicht gegenüber 


dem PSVaG


Der Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit 
(PSVaG) in Köln sichert die Anwartschaften und Be-
triebsrenten gegen die Insolvenz des Arbeitgebers ab 
(§§ 7 - 15 BetrAVG). Damit der PSVaG diese Aufgabe 
wahrnehmen kann, müssen die gesetzlich unverfallbaren 
Anwartschaften und Renten gemeldet werden. Der Bei-
trag richtet sich nach der Höhe der zu sichernden An-
wartschaften und Ansprüche. Jedoch sind nicht alle 
Durchführungswege sicherungs- und damit melde-
pflichtig.
In jedem Fall müssen die gesetzlich unverfallbaren 
Anwartschaften und Renten der Unterstützungskasse,


Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf den Vertrag vor 
Ablauf weder abtreten noch beleihen oder verpfänden. 
Bei einer Kündigung wird die Versicherung in eine 
beitragsfreie Versicherung umgewandelt.


-


-


-


-


-


bei einer Versorgung über eine Direktversicherung 
oder Pensionskasse, wenn ab Rentenbeginn alle 
Überschüsse zur Erhöhung der Leistungen verwendet


das Bezugsrecht ist widerruflich und die Anwart-
schaften sind unverfallbar; 
das Bezugsrecht ist unwiderruflich und die Versiche-
rungen sind abgetreten, beliehen oder verpfändet.


-


-
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liche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung mit 
eigenen Beiträgen weiterführen (§ 1a Abs. 4 BetrAVG).


Beitragszahlung durch 


Arbeitnehmer in 


entgeltfreien Zeiten


Erhält der Arbeitnehmer während eines bestehenden 
Arbeitsverhältnisses kein Entgelt, zum Beispiel wegen 
längerer Krankheit oder Elternzeit, kann er seine betrieb-


die Leistungen gefährdet. Für diese mögliche Leistungs-
verringerung haftet der Arbeitgeber (§ 1 Abs. 1 
BetrAVG).


Beitragsrückstände 


führen zur Haftung


Damit die zugesagten Leistungen erbracht werden 
können, muss der Arbeitgeber Beiträge leisten. Werden 
die Arbeitgeberbeiträge nicht wie vereinbart gezahlt, sind


Ein neuer Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer mitteilen, 
wie hoch die Altersversorgung aus dem Übertragungs-
wert ist und ob eine Invaliditäts- oder Hinterbliebenen-
versorgung besteht. Diese Informationen bekommen Sie 
auf Anfrage von uns. 


Auskunftspflicht des 


Arbeitgebers 


Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer mitteilen, wie 
hoch die beitragsfreie Altersleistung und wie hoch der 
Übertragungswert bei einer Übertragung der Versorgung 
auf einen anderen Arbeitgeber ist (§ 4a BetrAVG).


Unabhängig von der gesetzlichen Regelung kann der 
Arbeitgeber eine vertragliche Unverfallbarkeit zusagen 
und dadurch den Arbeitnehmer gegenüber den gesetz-
lichen Vorschriften besser stellen. Sagt der Arbeitgeber 
zum Beispiel eine vertragliche Unverfallbarkeit von 
Beginn an zu, sind die gesamten Anwartschaften sofort 
unverfallbar. Vertraglich unverfallbare Anwartschaften 
werden nicht vom PSVaG gegen Insolvenz des 
Arbeitgebers geschützt.


Unverfallbarkeitsrege-


lung gesetzlich und 


vertraglich möglich


Es gibt gesetzliche und vertragliche Unverfallbarkeits-
regelungen. Anwartschaften aus Entgeltumwandlung 
sind von Beginn an gesetzlich unverfallbar. Anwart-
schaften aufgrund von Beiträgen des Arbeitgebers sind 
gesetzlich unverfallbar, wenn die Zusage bei Ausscheiden 
des Arbeitnehmers mindestens drei Jahre besteht und er 
mindestens 21 Jahre alt ist (§ 1b BetrAVG). Werden Bei-
träge vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber geleistet, 
wird die Unverfallbarkeit getrennt ermittelt.


wird der Vertrag auf die Konditionen für einen Einzel-
vertrag umgestellt. Die günstigen Sonderkonditionen 
entfallen.  


Ausscheiden aus dem 


Gruppenvertrag


Ein Gruppenvertrag bietet besonders günstige Kondi-
tionen. Diese Konditionen gelten nur, solange der ein-
zelne Vertrag innerhalb des Gruppenvertrags verwaltet 
werden kann. Beim Ausscheiden aus dem Unternehmen
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Pensionskassenversicherung Seite 1 von 2     Stand: 01.2018


A.  


Die folgenden Ausführungen enthalten steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Hinweise zu einer nach § 3 
Nr. 63 EStG geförderten Pensionskassenversicherung. 
Mit diesen Hinweisen geben wir Ihnen einen Überblick 
über die derzeit für Ihren Vertrag geltenden steuerlichen 
Bestimmungen in Deutschland.


Wegen der knappen Darstellung können die steuerlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen Hinweise nicht voll-


ständig sein und eine steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Beratung nicht ersetzen. Die derzeitigen steuer-
lichen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen (Steuer- und Sozialgesetze oder sonstige Be-
stimmungen der Finanzverwaltung bzw. der Träger der 
Sozialversicherung) können sich in Zukunft ändern und zu 
einer gegenüber dem heutigen Stand ungünstigeren 
steuerlichen und/oder sozialversicherungsrechtlichen 
Behandlung Ihres Vertrages führen.


B.  Ertragsteuer (Einkommen- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag)


Beiträge zu Pensionskassenversicherungen sind beim 
Arbeitgeber als Betriebsausgaben abzugsfähig. 


1. 


Beiträge, die ein inländischer Arbeitgeber aus einem 
ersten Dienstverhältnis zu einer nach § 3 Nr. 63 EStG 
geförderten (Renten-)Pensionskassenversicherung 
entrichtet, sind beim Arbeitnehmer ertragsteuerfrei, 
soweit sie insgesamt im Kalenderjahr 8 % der Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung (BBG West) nicht übersteigen. 


Wählt der Arbeitnehmer jedoch statt der gesetzlich 
geforderten lebenslangen Rentenzahlung eine Einmal-
kapitalauszahlung, sind ab diesem Zeitpunkt die Beitrags-


2. leistungen nicht mehr steuerfrei, es sei denn, die Aus-
übung des Wahlrechts erfolgt im letzten Jahr vor dem 
altersbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.


Obiger Höchstbetrag verringert sich nach § 3 Nr. 63 Satz 
1 EStG n. F. um die Beiträge, auf die die Lohnsteuer-
pauschalierung gemäß § 40b Abs. 1 und 2 Satz 1 EStG 
in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ange-
wendet wird.Dies gilt auch für Beiträge aus Entgeltum-
wandlungen.


Die Besteuerung der Leistungen aus einer kapitalge-
deckten Pensionskassenversicherung hängt davon ab, 
inwieweit die Beiträge in der Ansparphase durch die 
Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG gefördert wurden. 
Nicht gefördert sind Beiträge, die pauschal nach § 40 b 
EStG a.F. versteuert und aus individuell versteuertem 
Einkommen geleistet und nicht nach §§ 10a und 79 ff 
EStG gefördert wurden. 


3. 


- 


- 


Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, 
unterliegen als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG in vollem Umfang der Besteuerung. Dies gilt unab-
hängig davon, ob sie als Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenleistung in Form einer Rente oder als 
Kapitalleistung erbracht werden.


lebenslange Leibrenten, Berufsunfähigkeits-, Erwerbs-
minderungs- und Hinterbliebenenrenten mit dem sog. 
Ertragsanteil zu versteuern. Der Ertragsanteil von 
lebenslangen Leibrenten beträgt (für die gesamte 
Dauer des Rentenbezugs) bei erstmaligem Renten-
bezug im vollendeten Alter von beispielsweise


   - 60 Jahren 22 %
   - 63 Jahren 20 % 
   - 65 Jahren 18 %
   - 67 Jahren 17 %


Soweit die Leistungen auf nicht geförderten Beiträgen 
beruhen, sind


- 


- 


Waisen- und Berufsunfähigkeitsrenten mit den beson-
deren Ertragsanteilen zu versteuern, die von der Ren-
tendauer abhängen (§ 55 EStDV)


- 


andere Leistungen nach den Regelungen des § 20 
Abs. 1 Nr. 6 EStG zu behandeln:


- Todesfallleistungen sind ertragsteuerfrei.


Kapitalleistungen im Erlebensfall (auch Kündigung 
bzw. Rückkauf) sind mit ihren (Kapital-) Erträgen 
(= Versicherungsleistung abzüglich Summe der auf 
sie entrichteten Beiträge) als Einkünfte aus Kapital-
vermögen ertragsteuerpflichtig. Wird die Versiche-
rungsleistung nach Vollendung des 62. Lebensjahres 
und nach Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss 
ausgezahlt, unterliegen die Erträge nur zur Hälfte der 
Ertragsteuer. Für Verträge, die nach dem 31. Dezem-
ber 2011 abgeschlossen werden, gilt anstatt des 
60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen, das 62. 
Lebensjahr.


- 


Wir sind nach derzeitigem Stand grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, auf Auszahlungen Kapitalertragsteuer einzu-
behalten und abzuführen. Der Steuerpflichtige hat die 
steuerpflichtigen Erträge im Rahmen seiner Einkommen-
steuererklärung zu berücksichtigen.


Beruhen Leistungen zumindest teilweise auf nicht 
geförderten Beiträgen, müssen die Leistungen in der 
Auszahlungsphase entsprechend aufgeteilt werden.


Steuerliche 


Behandlung der 


Beitragszahlungen 


beim Arbeitgeber


Steuerliche 


Behandlung der 


Beitragszahlungen 


beim Arbeitnehmer


Steuerliche 


Behandlung der 


Versicherungs-


leistungen


- 


Allgemeine Angaben über die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche 


Regelung


Hinweise für die steuerlichen Regelungen


Pro bAV Pensionskasse AG
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D.  Melde- und Anzeigepflichten
Der Versicherer ist verpflichtet, Leibrenten und andere 
Leistungen nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a und § 22 
Nr. 5 EStG zum Zwecke ihrer Besteuerung an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund zu melden (§ 22a 
EStG). 


E.  Bescheinigungspflicht
Der Anbieter muss dem Steuerpflichtigen beim erstmali-
gen Bezug von Leistungen die im abgelaufenen Kalen-
derjahr zugeflossenen Leistungen gem. § 22 Nr. 5 EStG 
mitteilen. Dies gilt auch in den Fällen, wenn sich der 
auszuzahlende Betrag ändert.


Daneben bestehen auch Anzeigepflichten nach dem Erb-
schaftsteuergesetz, beispielsweise in den Fällen, in denen 
die Versicherungsleistung an eine andere Person als den 
Versicherungsnehmer gezahlt wird (§ 33 Abs. 3 ErbStG).


F.  Versicherungsteuer


G. Sozialversicherung
Beiträge, die nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG steuerfrei 
sind, sind im Kalenderjahr bis zur Höhe von insgesamt 4 
% der jeweiligen BBG West sozialversicherungsfrei. Für 
darüber hinausgehende steuerfreie Beiträge sowie für 
steuerpflichtige Beiträge besteht keine Beitragsfreiheit 
zur Sozialversicherung, sofern sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsentgelt vorliegt.


1. Sozialversicherungs-


rechtliche Behand-


lung der Beitrags-


zahlungen beim 


Arbeitnehmer und 


Arbeitgeber


2. Sozialversicherungs-


rechtliche Behand- 


lung der Leistungen 


beim Arbeitnehmer


Leistungen der betrieblichen Altersversorgung unter-
liegen nach derzeitiger Rechtslage der Beitragspflicht in 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, 
sofern der Leistungsempfänger gesetzlich kranken- und 
pflegeversichert ist.


C.  Erbschaft- und Schenkungsteuer
Zuwendungen an den Arbeitnehmer aus einer Pensions-
kassenversicherung sind nicht schenkungsteuerpflichtig, 
da ihnen die erbrachte Arbeitsleistung gegenübersteht. 
Leistungen im Todesfall an Witwen, eingetragene 
Lebenspartner oder Waisen des Arbeitnehmers als 
Bezugsberechtigte einer Pensionskassenversicherung sind 
nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit sie angemessen 
sind. Hinterbliebenenleistungen aus Pensionskassenver-
sicherungen, die an Lebensgefährten gezahlt werden, 
unterliegen der Erbschaftsteuer ebenso wie Leistungen, 


die an Witwen, eingetragene Lebenspartner oder Waisen 
von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern 
einer Kapitalgesellschaft gezahlt werden. 


Ob sich aus den Hinterbliebenen-Leistungen im Fall einer 
Erbschaftsteuerpflicht tatsächlich eine Erbschaftsteuer-
schuld ergibt, ist von den individuellen Verhältnissen (z. 
B. den zur Verfügung stehenden Freibeträgen) abhängig.


H. Versorgungsausgleich


Im Falle eines internen Versorgungsausgleichs gelten die 
Passagen zur Besteuerung der Versicherungsleistungen 
beim Arbeitnehmer (B. 3.) sowie die Passagen C., D., E.


und G. für den Vertrag, der zu Gunsten der ausgleichs-
berechtigten Person begründet wird, entsprechend.


Beiträge zu Pensionskassenversicherungen unterliegen in 
Deutschland grundsätzlich nicht der Versicherungsteuer 
(§ 4 Nr. 5 VersStG). Allerdings unterliegen  o. g. Ver-
sicherungen in diversen anderen Ländern des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) der Versicherung-
steuer. Die Steuerpflicht entsteht, wenn der Versiche-
rungsnehmer bei Zahlung der Prämie seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat hat, der 
Versicherungsteuer auf Beiträge zu o. g. Versicherungen 
erhebt. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer seinen Wohnsitz nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrags aus Deutschland in einen solchen Staat 
verlegt. In diesen Fällen sind alle Lebensversicherer mit 


Sitz im EWR verpflichtet, die dort anfallende Versiche-
rungsteuer (sowie ggfs. ähnliche Abgaben) zu erheben 
und abzuführen. 


Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einem Staat außerhalb des 
EWR, sind wir (als Versicherer mit Sitz im EWR) nicht 
verpflichtet eine evtl. in einem solchen Staat anfallende 
Versicherungsteuer auf Beiträge zu o. g. Versicherungen 
einzubehalten und abzuführen. In diesen Fällen hat der 
Versicherungsnehmer selbst für die Abführung der Ver-
sicherungsteuer zu sorgen.


Werden Beiträge durch Entgeltumwandlung erbracht, 
mindert diese ggf. die Ansprüche aus der Sozialversiche-
rung.
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Informationen zur Überschussermittlung und Überschussbeteiligung


Charakteristisch für die Tarife der Pro bAV Pensionskasse 
AG sind die langfristigen Garantien. Wir garantieren 
über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg die vereinbarte 
Versicherungsleistung bei gleichbleibenden Beiträgen. 
Unabhängig von dem jeweiligen Verlauf der Kapitalmärk-
te haben Sie damit in jeder Lebensphase die Planungs-
sicherheit, die Sie für die Alters- und Hinterbliebenen-
vorsorge brauchen. 


Die Ihnen gegebenen Garantien erfordern von uns eine 
vorsichtige Tarifkalkulation. Wir müssen ausreichend Vor-
sorge treffen für Veränderungen an den Kapitalmärkten,  


einer längeren Lebenserwartung und Kostensteigerun-
gen (z.B. auf Grund von Inflation). Unsere vorsichtigen An-
nahmen bezüglich der Verzinsung unserer Kapitalanlagen,
der Lebenserwartung und der Kosten führen zu Über-
schüssen, an denen wir Sie beteiligen. Durch die jährliche
Überschussbeteiligung erhöht sich Schritt für Schritt die
Ihnen garantierte Versicherungsleistung.


Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Schritte 
von der Entstehung der Überschüsse  bis zu deren Vertei-
lung auf die einzelnen Versicherungen etwas ausführlicher
erläutern.


 
Wie entstehen 


Überschüsse?


Überschüsse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalan-
lage-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Über-
schüsse sind um so größer, je erfolgreicher unsere Kapital-
anlagepolitik ist, je weniger Rentenzahlungen tatsächlich 
zu erbringen sind und je sparsamer wir wirtschaften.


Kapitalanlageergebnis


Bei Rentenversicherungsverträgen stammt der größte Teil 
der Überschüsse aus den Erträgen unserer Kapitalanlagen. 
Damit wir unsere Verpflichtungen aus den Versicherungs-
verträgen jederzeit erfüllen können, müssen  wir eine 
Deckungsrückstellung bilden und Mittel in entsprechender 
Höhe anlegen in festverzinslichen Wertpapieren, Hypo-
theken, Darlehen, Aktien und Immobilien. Dies überwa-
chen unser verantwortlicher Aktuar und unser Treuhän-
der für den Deckungsstock. Bei der Berechnung der 
Deckungsrückstellung legen wir einen Zinssatz von 
0,9% zu Grunde. Damit erwarten wir, dass sich die 
Vermögenswerte, die für die künftigen Leistungen an 
die Kunden reserviert werden, mindestens in dieser Höhe 
verzinsen. In der Regel übersteigen unsere Kapitalerträge 
diesen Mindestzins, da wir das Vermögen nach den Prin-
zipien möglichst großer Rentabilität und Sicherheit anle-
gen. 


Wir investieren in eine ausgewogene Mischung aus 
Aktien, festverzinslichen Anlagen und anderen Kapitalan-
lagen und beachten dabei den wichtigen Grundsatz der 
Mischung und Streuung. Wir können so bei gleichem 
Risiko höhere Renditen erzielen und teilweise Ertrags-
schwankungen untereinander ausgleichen.


Beim Kapitalergebnis wirken sich natürlich auch die Auf-
wendungen für das Management der Kapitalanlagen, 
Abschreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung 
von Bewertungsreserven aus. Kapitalanlagen dürfen wir 
höchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten bewerten. Haben sie zum Bilanzstichtag einen niedri-
geren Marktwert, müssen wir aus Gründen der Vorsicht 
überschussmindernde Abschreibungen vornehmen (Nie-
derstwertprinzip). Steigt der Wert von Kapitalanlagen, 
auf die in der Vergangenheit Abschreibungen vorgenom-
men wurden, wieder an, so ist der Wert in der Bilanz zu 
erhöhen (Wertaufholungsgebot). Dies führt zu einem 
höheren Überschuss. Obergrenze für diese Zuschreibung 
sind in jedem Fall die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten. Auch dies ist eine Ausprägung des Vorsichtsprin-
zips.


Steigt der Wert der Kapitalanlagen über die Anschaf-
fungskosten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. 


Diese bilden einen Puffer, mit dem die Überschussbe-
teiligung für die Kunden bei  niedrigem Zinsniveau am 
Kapitalmarkt für einige Zeit stabil gehalten werden kann. 
Bewertungsreserven dämpfen die Schwankungen am 
Kapitalmarkt, weil Kursrückgänge an den Aktienmärkten 
nicht sofort auf das Anlageergebnis durchschlagen. Wir 
nutzen sie aber auch bei niedrigen Kapitalmarktzinsen, 
indem wir Bewertungsreserven auflösen und Aktien mit 
Kursgewinn verkaufen. Hierbei orientieren wir uns an 
den Erwartungen über die künftige Kapitalmarktent-
wicklung und dem Ziel, die Überschussbeteiligung 
möglichst stabil zu halten. Sie werden gemäß §153 
Versicherungsvertragsgesetz auch direkt und verursa-
chungsorientiert an den Bewertungsreserven beteiligt.  
Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden vorhandenen 
Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und 
unterliegen Schwankungen. Bei der Berechnung der dem 
einzelnen Vertrag zustehenden verteilungsfähigen Be-
wertungsreserve werden die Laufzeit und die Entwick-
lung des einzelvertraglichen Versicherten-Guthabens 
berücksichtigt. Bei Beendigung der Sparphase (durch Tod, 
Kündigung, Ausübung des Kapitalwahlrechtes oder 
tatsächlichem Rentenbeginn) teilen wir Ihrer Versiche-
rung den für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag 
zur Hälfte zu.


Die Höhe der Bewertungsreserve, die insgesamt den 
zuteilungsberechtigen Verträgen zusteht (verteilungs-
fähige Bewertungsreserve), orientiert sich am Verhältnis 
der oben erwähnten einzelvertraglichen Versicherten-
Guthaben zum Wert der gesamten  zinserzeugenden 
Kapitalanlagen.  
 
Risikoergebnis 


Bei der Kalkulation unserer Rentenversicherungen haben
wir vorsichtige Annahmen über die Lebensdauer unserer 
Versicherten zu Grunde gelegt. Dadurch stellen wir 
sicher, dass wir die vertraglichen Leistungen auch dann 
noch erfüllen können, wenn sich die Lebensdauer unserer 
Versicherten (z. B. durch Fortschritte in der Medizin) 
weiter verlängert. Entwickelt sich die Lebenserwartung in 
der Realität anders als kalkuliert, können Risikoüber-
schüsse entstehen. 
  
Kostenergebnis 


In Ihre Beiträge haben wir auch Kosten für den Versiche-
rungsbetrieb eingerechnet. Wirtschaften wir sparsamer 
als kalkuliert und können wir inflationsbedingte Kosten-
steigerungen ausgleichen, entstehen Kostenüberschüsse.


 


 


Die Überschüsse ermitteln wir nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches und stellen sie jährlich im Rahmen 
unseres Jahresabschlusses fest. Der Jahresabschluss wird 


Wie werden die 


Überschüsse ermittelt 


und festgestellt?


von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer und unserer 
Aufsichtsbehörde hinsichtlich Sicherheit und Korrektheit 
geprüft.
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Kriterium für die Bildung einer solchen Gruppe ist vor 
allem das versicherte Risiko. Danach werden z.B. 
Kapital-Lebensversicherungen, Risiko-Lebensversiche-
rungen und Rentenversicherungen jeweils eigenen 
Gruppen zugeordnet. Die Verteilung des Überschusses 
auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, wie sie 
zu seiner Entstehung beigetragen haben.


Den Überschuss des jeweiligen Geschäftsjahres führen wir 
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er
nicht in Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben 
wird. Diese Rückstellung darf grundsätzlich nur für die
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwen-
det werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur 
Abwendung eines Notstands (z. B. Verlustabdeckung) 
heranziehen. Hierfür benötigen wir dann die Zustimmung  
der Aufsichtsbehörde. Die Rückstellung dient dazu, 
Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten, d. h. 
auch in Zeiten schwacher Kapitalmärkte die Überschuss-
beteiligung für die Kunden möglichst stabil zu halten. 


 


rückerstattung. Der Vorstand unseres Unternehmens legt
jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars 
die Höhe der Überschussanteile fest. Wir veröffentlichen 
die Überschussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht. 
Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit 
anfordern. 


Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen der-
jenigen Gruppe, die in Ihrem Versicherungsschein bzw. 
Ihren Versicherungsbedingungen genannt ist. Die Mittel 
für die Überschussanteile finanzieren wir bei der Direktgut-
schrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres, an-
sonsten entnehmen wir sie der Rückstellung für Beitrags-


Wie erfolgt die Über-
schussbeteiligung 
Ihres Vertrags? 
 


Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Ein-
flüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur be-
grenzt beeinflußbar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei 
die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Ent-
wicklung der Sterblichkeit und der Kosten ist von Bedeu-
tung. Die absolute Höhe der künftigen Überschussbeteili-
gung können wir also nicht garantieren. 


Die Höhe der künftigen 
Überschussbeteiligung 
können wir nicht 
garantieren! 


In der Ihrem Vertrag ggf. beigefügten unverbindlichen 
Werteentwicklung haben wir mit den für das Geschäftsjahr 
Ihres Versicherungsbeginns festgelegten Überschussanteil-
sätzen beispielhaft den möglichen Verlauf der Überschuss-
beteiligung dargestellt.
Dort nennen wir Ihnen die verwendeten Überschussan-
teilsätze und deren Bemessungsgrößen.


Versicherungs-
mathematische 
Hinweise: 
 


Die Bemessungsgrößen für die Überschussanteile er-
mitteln wir nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der 
Beitragskalkulation.  Unsere Tarife verwenden einen 
garantierten Rechnungszins von 0,9% p.a. und 
basieren auf den von der Deutschen Aktuarvereinigung 
e.V. (DAV) vorgeschlagenen Ausscheideordnungen 
bzw. unternehmenseigenen Tafeln:


Alle Rechnungsgrundlagen melden wir der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
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Die von uns erwirtschafteten Zins-, Risiko- und Kosten-
überschüsse kommen zum ganz überwiegenden Teil den 
Versicherungsnehmern zugute. Den übrigen Teil führen 
wir den Rücklagen des Unternehmens zu oder schütten 
ihn als Dividende an die Aktionäre aus.
Eine Rechtsverordnung zu § 81 c des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes legt die Beteiligung der Versicherungsneh-
mer an den Überschüssen fest. Nach dieser Verordnung 
stehen unseren Kunden mindestens 90% der Nettoerträ-
ge (erzielte Erträge abzüglich Aufwendungen) aus den-
jenigen Kapitalanlagen zu, die für künftige Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind.
Soweit die Versicherungsnehmer diese Erträge nicht über 
die oben erwähnte Mindestverzinsung in Höhe von 0,9% 
erhalten, werden die Erträge für die Überschussbeteiligung 
verwendet. 
In der Vergangenheit haben wir regelmäßig einen deutlich 
höheren Anteil als 90% der Nettokapitalerträge an unse-
re Kunden weitergegeben.


Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschied-
lichem Umfang zum Überschuss beitragen, fassen wir 
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammen.


Wie erfolgt die Über-
schussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer? 
 


für Rentenversicherungen


für Berufsunfähigkeits-
versicherungen   


Tafel Pro bAV 2013 R Unisex 
        
Tafel Pro bAV 2013 I Unisex
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